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in Ihren Händen halten Sie den ersten Jahres-
bericht des ITV.SH, in dem wir über das Ge-
schäftsjahr 2024 berichten. Er liefert für Sie als 
Vertreter:in unserer Trägerkommunen, des Lan-
des oder unserer vielen Kooperationspartner 
nicht nur einen Überblick über unsere Tätigkeit 
im vergangenen Jahr und unser Leistungsspek-
trum, sondern gibt auch einen Ausblick auf die 
Zukunft. 

Das vergangene Jahr war für unsere Anstalt ein 
Jahr des Übergangs. Ich habe seit Oktober 2024 
die große Freude, den ITV.SH als Geschäftsfüh-
rer zu neuen Horizonten zu führen. Dabei kann 
ich auf ein kompetentes und motiviertes Team 
innerhalb und eine große Vielfalt an Partner:in-
nen außerhalb der Anstalt zählen. Vielen Dank 
an alle, die schon heute die kommunale Digita-
lisierung vorantreiben! 

Im Jahresbericht erfahren Sie, welche Fortschrit-
te wir im Jahr 2024 bei der OZG-Umsetzung 
erzielen konnten. Dabei stehen einige ausge-
wählte Onlinedienste im Mittelpunkt. Mit dem 
OZG-Shop betreiben wir die zentrale Dreh-
scheibe, über die wir EfA-Dienste und auch 
kommunale Entwicklungen in die Kommunen 
bringen. Darüber hinaus bieten wir Infrastruk-
turen wie die OZG-Cloud und das Bürgerportal, 
mit denen die Verwaltung ihre Dienste noch ser-
viceorientierter für die Bürger:innen bereitstel-
len kann. 

Matthi-Bolte Richter

Geschäftsführer des IT-Verbundes Schleswig-Holstein AöR

Neue Aufgaben des ITV.SH benötigen auch 
strukturelle Veränderungen in unserem Haus, 
auf die wir in diesem Jahresbericht ebenfalls 
einen Ausblick geben. Wir wollen noch besser 
werden – das bedeutet: transparenter und ver-
lässlicher. Proaktive Informationen über unsere 
Aktivitäten und aktuelle Trends, die frühe Einbe-
ziehung der Kommunen und eine strategische 
Planung sind dabei unsere konkreten Anliegen. 
Um diese Ziele mit Leben zu füllen, werden wir 
in der nächsten Zeit noch häufi ger auf Sie zu-
kommen. Und ich möchte Sie schon jetzt bitten: 
Wenn Sie Anregungen und Ideen haben, wie 
wir die kommunale Digitalisierung noch besser 
gestalten können, melden Sie sich gerne.

Gemeinsam mit Ihnen dürfen wir die kom-
munale Digitalisierung gestalten. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit für ein digitales 
Schleswig-Holstein!

Ihr

Liebe Leser:innen,
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Wir sind das Kompetenzzentrum für Verwal-
tungsdigitalisierung in Schleswig-Holstein. 
Als verlässlicher Partner begleiten wir die 
Kommunen bei der digitalen Transformation.

Die schleswig-holsteinischen Kommunen sind 
dabei auch Träger unserer Anstalt öffentlichen 
Rechts. Per Errichtungsgesetzt wurde sie zum 
01.01.2019 gegründet, um eine optimale Ko-
ordinierung, Steuerung und Erfüllung der 
kommunalen Verwaltungsdigitalisierung und 
der OZG-Umsetzung in Schleswig-Holstein zu 
gewährleisten.

Finanziert wird der ITV.SH sowohl durch Lan-
desmittel als auch durch die Kommunen 
Schleswig-Holsteins. 

Unsere vornehmlichsten Aufgaben bestehen 
darin, eine Koordinierungsrolle bei der OZG-
Umsetzung einzunehmen, kommunen-über-
greifende Digitalisierungsprojekte voranzu-
treiben, eine gemeinsame IT-Strategie unserer 
Träger zu fördern und ein interkommunales 
Netzwerk aufzubauen.

Aufgaben und Organisation

Geschäftsführung Stabsstellen

Recht
Heike Ghiladi

Kommunikation
Berit Schütte

Datenschutz
Frank Weidemann

Geschäftsführung
Matthi Bolte-Richter

Insgesamt arbeiten knapp 30 Mitarbeiter:in-
nen beim ITV.SH in verschiedenen Projekten 
gemeinsam mit den Kommunen, dem Land 
Schleswig-Holstein und der Dataport AöR an 
der Digitalisierung der Verwaltung.

Wechsel der Geschäftsführung

Seit Oktober 2024 verantwortet Matthi Bolte-
Richter die Geschäfte des ITV.SH und löste 
damit Dr. Philipp Willer nach fünf Jahren ab. 
Herr Dr. Willer hat Ende September den ITV.
SH verlassen, um sich neuen berufl ichen He-
rausforderungen zu stellen. Der Verwaltungs-
ratsvorsitzende, Marc Ziertmann, würdigte die 
Verdienste von Herrn Dr. Willer für den Auf-
bau des ITV.SH und dessen Etablierung in 
Schleswig-Holstein.

Mit Matthi Bolte-Richter gewinnen wir einen 
Digitalpolitiker mit langjähriger Erfahrung 
und Expertisen der digitalen Transformation 
als neuen Geschäftsführer des ITV.SH.

Organisation des ITV.SH
Im Berichtszeitraum, dem Jahr 2024, wurde die Geschäftsführung durch die drei Stabsstellen Recht, 
Kommunikation und Markting sowie Datenschutz unterstütz.
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Daneben hatte der ITV.SH folgende Schwerpunkte in seinen Organisationseinheiten:

Leitung Verwaltung und Finanzen
Bastian Krussek

Hauptsächliche Aufgaben sind:

• Finanzverwaltung des ITV.SH

• Personalangelegenheiten

• interne Organisation (z. B. IT-Infrastruktur, 
Gebäudemanagement und Prozesse) 

• Aufgaben des EA.SH

Verwaltung und Finanzen sowie Einheitlicher Ansprechpartner EA.SH

Leitung Projekte
Tobias Allendorf

Hauptsächliche Aufgaben und Projekte sind:
• Betreiben des OZG-Shops

• Projektleitung von Roll-in/Roll-out-Prozessen 
von (EfA-)Onlinediensten

• Projektleitung diverser Basiskomponenten, 
wie Bürgerportal, Modul-F, OZG-Cloud und 
Chatbot Govii

Projekte

Leitung KOSDA
Susanne Meinicke

Hauptsächliche Aufgaben der KOSDA sind:
• Aufbau und Betreiben eines Digitalen Archivs

• Kommunale Beratung bei der digitalen Archi-
vierung

Kommunale Servicestelle für Digitale Archivierung (KOSDA)

Leitung Digitale Bildung
Britta Weidemeier

Hauptsächliche Aufgaben des Projekts sind:

• Hilfe für Schulträger bei der Beantragung von 
Projektmitteln des DigitalPakt Schule

• Organisation von Vernetzungstreffen

Digitale Bildung
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ONLINEDIENSTE

Neuigkeiten zur OZG-Umsetzung in 2024

In 2024 drehte sich bei der OZG-Umsetzung 
alles um den Gesetzentwurf zur Änderung des 
Onlinezugangsgesetzes – dem OZG 2.0.

Bereits Mitte 2023 hatten die Länder im Bundes-
rat darüber abgestimmt, welche Änderungen 
im Gesetzentwurf zum OZG 2.0 vorgenommen 
werden sollten. Der Bundesregierung wurden 
diese zurückgegeben, um Anpassungen am Än-
derungsgesetz entsprechend umzusetzen.

Im März 2024 fand der Gesetzentwurf unerwar-
tet im Bundesrat keine Mehrheit. Grund hierfür 
war aus Sicht von Ländern und Kommunen ins-
besondere die ungeklärte Finanzierung sowie 
fehlende Zusagen des Bundes zur Kostenüber-
nahme. Erst im Juni 2024 stand fest: Das OZG 
2.0 kommt. Der Vermittlungsausschuss von Bun-
destag und Bundesrat hatte einen Kompromiss 
zwischen Bund und Ländern für die Gesetzes-
änderung erzielt.

Die wichtigsten Punkte hierbei waren:

Elster-Softwarezertifikat soll weiterhin als Identi-
fizierungsmöglichkeit verwendet werden.

BundID: Die Übergangsfrist von drei Jahren für 
die Länderkonten auf die zentrale BundID soll 
erst dann beginnen, wenn alle erforderlichen 
Voraussetzungen für eine automatisierte Migra-
tion der Länderkonten erfüllt sind.

Evaluierung: Das OZG soll durch Bund und Län-
der gemeinsam evaluiert werden.

Once-only-Prinzip soll konsequent umgesetzt 
werden.

Während auf Bundesebene die Weichen für 
OZG 2.0 gestellt wurden, konnte auch auf Lan-
desebene ein stetiger Fortschritt bei der OZG-
Umsetzung verzeichnet werden, wie die steigen-
den Bestellzahlen im OZG-Shop verdeutlichen. 
Anfang des Jahres waren 53 Onlinedienste und 
4 EfA-Onlinedienste im Angebot. Ende des Jah-
res hatten sich die Zahlen auf 71 Onlinediens-
te und 12 EfA-Onlinedienste erhöht, die den 
schleswig-holsteinischen Kommunen zur Nach-
nutzung zur Verfügung stehen. Zwei unserer 
Onlinedienst-Projekte haben wir für diesen Jah-
resbericht in den Fokus genommen
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IM FOKUS

Ausgewählte Onlinedienste

Mit dem „Segeberger Mantelantrag“ ist im Ja-
nuar 2024 ein ganz besonderer Dienst online 
geschaltet worden: Mehrere Leistungen kön-
nen gleichzeitig beantragt werden und werden 
anschließend automatisch an unterschiedliche 
Behörden weitergeleitet. Das dahinter liegende 
Routing der Daten war bundesweit ein Novum 
und setzt neue Maßstäbe bei der Übermittlung 
von Daten im Rahmen von Onlinediensten.

Entwickelt wurde der digitale „Antrag auf Ein- 
gliederungshilfe und/oder Sozialhilfe nach SGB 
IX/SGB XII“ im Rahmen eines Referenzprojek- 
tes mit dem Land Schleswig-Holstein, dem IT- 
Dienstleister Dataport und dem ITV.SH.

Diese Leistungen deckt der Mantelantrag ab
Der „Segeberger Mantelantrag“ beinhaltet fol- 
gende Leistungen aus dem Sozialbereich und 
basiert auf der AFM-Technologie:

• Eingliederungshilfe für Erwachsene beantragen

• Sozialhilfe beantrage (Grundsicherung im Alter)

• Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe) bean-
tragen

• Sozialhilfe: Hilfen zur Gesundheit

• Sozialhilfe: Hilfe zur Pflege beantragen

• Sozialhilfe: Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten

• Sozialhilfe: Hilfe in anderen Lebenslagen - 
Hauswirtschaftshilfe

• Sozialhilfe: Hilfe in anderen Lebenslagen - 
Altenhilfe (Wohnung/Heimplatz)

• Blindenhilfe beantragen

• Sozialhilfe: Hilfe in anderen Lebenslagen

• Übernahme der Bestattungskosten beantragen

„Segeberger Mantelantrag“ setzt bundesweite Maßstäbe

Diese Leistungen können alle über einen ein-
zigen Onlinedienst beantragt werden. Dies 
geschieht entweder einzeln oder auch in Kom- 
bination gleich mehrerer Leistungen. Je nach 
Kombination ergeben sich verschiedene Zu- 
ständigkeiten auf kommunaler Ebene (Kreis, 
Gemeinde). Die Logik zur Verteilung an die rich- 
tige Verwaltungseinheit ist im Dienst integriert.

Nachdem der Kreis Segeberg den Mantelan- 
trag pilotiert hat, ist er im Kreis flächendeckend 
implementiert. Ebenso nutzt der Kreis Schles- 
wig-Flensburg den Dienst bereits nach. Seit No- 
vember 2024 ist außerdem die Anbindung des 
Mantelantrags an die OZG-Cloud erfolgt.

Weiterentwicklung in 2025
Als Nächstes stehen die Anbindung an verschie- 
dene Fachverfahren sowie die Anbindung aller 
schleswig-holsteinischen Kreise auf der Road- 
map. Damit wäre das Projekt dann auch erfolg- 
reich abgeschlossen und würde in den Linien- 
betrieb übergehen.

https://am.schleswig-holstein.de/intelliform/forms/SH/
standard/maa_mantelantrag/maa_mantelantrag/index

https://shop-digitales.itvsh.de

Ihre Ansprechperson

Kathleen Gerlach
Projektleiterin

kathleen.gerlach@itvsh.de

+49 (0) 151  18093822

Onlinedienste
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Was seit Juni im Kreis Pinneberg und seit Sep-
tember in der Stadt Flensburg möglich ist, soll 
zukünftig auch in allen anderen unteren Bau- 
aufsichtsbehörden Schleswig-Holsteins Realität 
werden: die vollständige Antragsstellung, Be- 
arbeitung und Bescheiderstellung im digitalen 
Raum. Ermöglicht wird dies durch die Nachnut- 
zung des EfA-Onlinedienstes „Digitale Bauge- 
nehmigung“ aus Mecklenburg-Vorpommern.

Der ITV.SH, das Land Schleswig-Holstein und 
die Kommunen haben sich gemeinsam ent- 
schieden, den Onlinedienst erst dann live zu 
schalten, wenn auch die Anbindung des jewei- 
ligen Fachverfahrens erfolgt ist. Erst dadurch 
werden die Vorteile der Digitalisierung für die 
Mitarbeitenden in den zuständigen Verwaltun- 
gen deutlich spürbar und Bearbeitungsprozes- 
se sichtbar beschleunigt.

In Schleswig-Holstein werden dafür derzeit Pi- 
lotierungen mit den drei Fachverfahren GeKoS, 
Prosoz und MS-Amt durchgeführt. Mit dem Go- 
live in der Pilotkommune Kreis Pinneberg konn- 
te die erste Phase der Pilotierung von GeKoS 
erfolgreich abgeschlossen werden. Damit ist 
die Antragstellung im vereinfachten Baugeneh- 
migungsverfahren möglich.

In der nächsten Pilotierungsphase ab Januar 
2025 werden sukzessive weitere Leistungen hin-
zukommen.

Mit dem Abschluss der ersten Phase der Pilotie- 
rung von GeKoS sind wir bereits in den kommu- 
nalen Rollout mit allen GeKoS-nutzenden Kom- 
munen gestartet. Der EfA-Onlinedienst ist im 
OZG-Shop verfügbar. Gleiches gilt für die Schu- 
lungen für die sogenannten Vorgangsraumver- 
antwortlichen in den Kommunen.

Auch die erste Phase der Pilotierung von Pro- 
soz mit der Landeshauptstadt Kiel konnte im 
Dezember erfolgreich beendet werden. Hier 
erfolgte mit dem Kick-off im Kreis Segeberg be- 
reits der Startschuss für den kommunalen Roll- 
out der Prosoz-nutzenden Behörden. Die Pilo- 
tierung mit dem Fachverfahren MS-Amt musste 
aufgrund von Entwicklungsverzögerungen sei- 
tens Fachverfahrensherstellers pausiert werden. 

EfA-Onlinedienst „Digitale Baugenehmigung“ geht in die nächste Projektphase

So funktioniert die „Digitale Baugenehmigung“

Mit der Digitalen Baugenehmigung wurde ein 
vollständig digitaler Workflow geschaffen, der 
Bauherr:innen, Investor:innen, Unternehmen 
und Architekturbüros die Möglichkeit bietet, 
Bauanträge online einzureichen. Der Dienst 
erleichtert die Bearbeitung durch die Bauauf- 
sichtsbehörden und stellt sicher, dass alle Betei-
ligten – von Antragstellenden bis hin zu Fachbe-
hörden – parallel und effizient arbeiten können. 
Datensicherheit wird durch die Einhaltung ho-
her datenschutzrechtlicher Standards gewähr- 
leistet.

Vorgangsraum ermöglicht Kollaboration
Eine Besonderheit des Onlinedienstes ist der 
sogenannte „Vorgangsraum“, der eine kolla- 
borative Antragsstellung und -bearbeitung er- 
möglicht. Dadurch können Bauherr:innen und 
Entwurfsverfasser:innen gemeinsam Anträge 
erarbeiten und einreichen. Die Sachbearbeiten- 
den können über den Vorgangsraum die Bau- 
anträge digital bearbeiten, mit den Antragsstel- 
lenden kommunizieren und weitere Behörden 
an der Prüfung beteiligen.

Der Vorgangsraum kann auch Schnittstellen zu 
externen Diensten wie den Basisdiensten eines 
Bundeslandes (z. B. Nutzerkonto, Postfach, Be- 
zahldienste), Registern, DMS-Systemen oder 
Fachverfahren beinhalten.

https://shop-digitales.itvsh.de/Schulungen-EfA-Digitale-
Baugenehmigung/SW10084

https://shop-digitales.itvsh.de

Ihre Ansprechperson

David Nachtigall
Projektleiter

david.nachtigall@itvsh.de

+49 (0) 151  52791804

Onlinedienste
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Der OZG-Shop ist die zentrale Plattform für alle 
Kommunen in Schleswig-Holstein, über die sie 
Verwaltungsleistungen, wie Basisdienste, On- 
linedienste, Schulungsangebote etc., nachnut- 
zen können.

Der OZG-Shop basiert auf der ecommerce- 
Lösung Shopware. Bis zum 31.12.2023 war das 
Land Schleswig-Holstein Betreiberin des Shops. 
Seit dem 01.01.2024 wird er in Verantwortung 
des ITV.SH betrieben.

Die finale Ausfertigung des dazugehörigen Be- 
triebsvertrages (V2108-2) wurde im Dezember 
2024 gezeichnet. Der zeitliche Verzug begrün- 
det sich durch den Umzug des Shops von der 
Entwickler-Plattform dSecurecloud in das Re- 
chenzentrum RZ². Der OZG-Shop war mit dem 
Umzug ins RZ² und der dazugehörigen Contai- 
ner-Technik ein Pilotprojekt in der Verfahrens-
umgebung von Dataport.

100 Prozent erreicht: Alle geschäftsführenden 
Kommunen sind im Shop aktiv
Zur Nachnutzung der angebotenen Verwal-
tungsleistungen ist die Zeichnung einer Beitritt-
erklärung durch die geschäftsführende Kom-
mune notwendig. Auch Zweckverbände mit 
einem berechtigen Interesse, können einen ent-
sprechenden Antrag stellen. Bis Ende 2024 hat 
das Gros der geschäftsführenden Kommunen 
in Schleswig-Holstein einen aktiven Account im 
OZG-Shop eingerichtet.

Angebote rechtssicher nachnutzen
Der Mehrwert für Kommunen in Schleswig-Hol-
stein besteht nicht nur in der zentralen Ange- 
botsplattform, sondern vor allem in der rechts- 
sicheren Nachnutzung. Für die angebotenen 
Leistungen werden je nach Verfügbarkeit Mus-
terdokumente (Datenschutz) oder weiterführen- 
de Informationen z.B. zur Anbindung an den Zu-
ständigkeitsfinder Schleswig-Holstein (ZuFiSH) 
zur Verfügung gestellt, sobald der Bestellvor-
gang abgeschlossen ist.

Der OZG-Shop für schleswig-holsteinische Kommunen:
Alle Leistungen an einem zentralen Ort

https://shop-digitales.itvsh.de

OZG-Shop: Modell für andere Bundesländer
Der ITV.SH hat mit der Entwicklung des OZG- 
Shops als zentrale Vertriebsplattform von Ver-
waltungsleistungen eine Lösung geschaffen, 
die auch über Landesgrenzen hinweg Interesse 
weckt: Seit Frühjahr 2024 finden Kooperations-
gespräche mit mit dem Land Sachsen-Anhalt 
statt.

Sachsen-Anhalt verfolgte zunächst eine eigene 
Shop-Lösung, hat die mittlerweile verworfen 
und ist vollständig auf das vom ITV.SH entwi- 
ckelte Shop-Konzept umgestiegen. Der Vorteil 
einer erfolgreichen Kooperation ist zum einen 
eine deutliche finanzielle Erleichterung durch 
geteilte Kosten und zum anderen eine Effi- 
zienzsteigerung in der Weiterentwicklung des 
Shops.

Gute Aussichten für 2025
Derzeit wird geprüft, ob eine Schnittstelle zwi- 
schen Shop und ZuFiSH implementiert werden 
kann. Dadurch würde der ITV.SH eine enor-
me Erleichterung für die Kommunen bei der 
Pflege der ZuFiSH-Daten schaffen. Ziel ist ein 
mög- lichst hoher Grad an Automatisierung, der 
Fehler bei der Anlage von Diensten im Redakti-
onssystem des ZuFiSH senken wird. Das Ergeb-
nis dieser Prüfung wird in Q3/2025 erwartet.

Ihre Ansprechperson

Inken Johannsen
Projektleiterin

inken.johannsen@itvsh.de

+49 (0) 151  18093992

Onlinedienste
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Onlinedienste nach Lebenslagen

Aktuelle Zahlen der OZG-Umsetzung in Schleswig-Holstein

Angebote im OZG-Shop

Basisdienste

Onlinedienste

Lizenzen Schulträger

Schulungen

Landesentwicklungen Kommunale Entwicklungen EfA-Onlinedienste

1644

83

Onlinedienste

Recht & Ordnung

Mobilität & Reisen

Gesundheit

Familie & Kind

Engagement & Hobby

Ein- & Auswanderung

Bauen & Wohnen

Arbeit & Ruhestand

2

2 1

11 2

2

4 3 3

2 6 1

1 2 6

1 5

Unternehmensführung & -entwicklung

Umwelt

21

8
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Art der Onlinedienste

Top 10 der OZG-Shop-Bestellungen

Landesentwicklungen

Kommunale Entwicklungen

EfA-Onlinedienste

52
19

12

Onlinedienst Anzahl Bestellungen

1 Gewerbeanmeldung 73

2 Gewerbeabmeldung 72

3 Hundevorfall melden 70

4 Vorkaufsrecht der Gemeinde 69
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BASISDIENSTE

Lösungen für die Basisinfrastruktur
In 2024 konnten wir die zwei Basisdienste Bür- 
gerportal und OZG-Cloud kontinuierlich weiter 
ausrollen. Für beide Projekte wurden in diesem 
Jahr zudem die Weichen für die Überführung in 
den Linienbetrieb gestellt.

Seit Mitte des Jahres ist außerdem der Basis- 
dienst MODUL-F in unser Basisdienst-Portfolio 
aufgenommen worden. Mit MODUL-F wird den 
Kommunen eine Low-Code-Plattform zur Verfü-
gung gestellt, welche sie perspektivisch befähigt, 
Fachanwendungen selbst zu erstellen. In 2025 soll 
die Plattform landesweit ausgerollt und gleichzei-
tig eine MODUL-F-Community aufgebaut werden, 
über die Kommunen in Schleswig-Holstein An-
wendungen interkommunal entwickeln und aus-
tauschen können.

Ende 2024, Anfang 2025 treten außerdem zwei 
Gesetzesänderungen in Kraft: Die Verpflichtung 
für Kommunalverwaltungen einen De-Mail-Zu- 
gang vorzuhalten endet zum 31.12.2024. Bis die 
entsprechenden Gesetzesanpassungen auf Lan-
desebene vollzogen sind, wird es vom ITV.SH eine 
Übergangslösung geben.

Die zweite Gesetzesänderung, die 2025 in Kraft 
tritt, ist die Verpflichtung für inländische Unter- 
nehmen E-Rechnung verschicken und empfan- 
gen zu können. Welche Implikationen das für die 
Kommunen in Schleswig-Holstein hat, lesen Sie 
auf den folgenden Seiten.

Insgesamt stellt der ITV.SH derzeit 16 Basisdiens-
te über den OZG-Shop den schleswig-holsteini-
schen Kommunen zur Verfügung.

https://shop-digitales.itvsh.de
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https://shop-digitales.itvsh.de/Buergerportal/SW10042

IM FOKUS

Ausgewählte Basisdienste

Das Bürgerportal Schleswig-Hol- 
stein ist eine zentrale digitale Platt- 
form, die Bürger:innen des Landes 
ermöglicht, Behördengänge und 
Verwaltungsdienstleistungen online 
abzuwickeln. Es wurde als Teil der 

Bemühungen für eine bürgernahe, transparen-
te und effiziente Verwaltung im Zuge der Digita- 
lisierung in Deutschland entwickelt.

Über das Portal können unter anderem An-
träge gestellt oder Termine mit Behörden ver-
einbart werden. Ziel ist es, den Zugang zu Ver-
waltungsdienstleistungen zu vereinfachen und 
die Kommunikation zwischen Bürger:innen und 
Behörden zu verbessern. Ein weiterer wichtiger 
Vorteil ist die Einhaltung gesetzlicher Vorga-
ben, insbesondere des Onlinezugangsgesetzes 
(OZG), das Kommunen dazu verpflichtet, ihre 
Verwaltungsleistungen digital anzubieten. Das 
Bürgerportal unterstützt Kommunen dabei, die- 
se Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig 
datenschutzrechtliche Standards einzuhalten.

Das Bürgerportal bietet Kommunen eine zen- 
trale Plattform, um Verwaltungsleistungen di-
gital bereitzustellen, was Arbeitsprozesse be-
schleu- nigt und den Verwaltungsaufwand 
reduziert. Es erhöht die Zufriedenheit der Bür-
ger:innen, indem Anträge einfach gestellt wer-
den können, unabhängig von Ort und Zeit und 
eine transpa- rente Nachverfolgung möglich ist.

Ziele für 2025

Die Bürgerportale sollen 2025 noch besser wer- 
den. Daher stehen auf der Roadmap

• Die Verbesserung der Performance

• Steigerung der Barrierearmut

• Verbesserung des automatisierten ZuFiSH- 
Imports

• Trennung von Bürger:innen- und Unterneh- 
mensleistungen

• Vorbereitung des Linienbetriebs

Bürgerportal

> 1.800
Bearbeitete Support-Anfragen p.a.

> 110
Bürgerportale in SH

> 500.000
Aufrufe von Bürgerportalen p.a.

Bürgerportal in Zahlen

Julian Schlender
Projektleiter

julian.schlender@itvsh.de

+49 (0) 151  18093993

Basisdienste

Ihre Ansprechpersonen

Kathleen Gerlach
Projektleiterin

kathleen.gerlach@itvsh.de

+49 (0) 151  18093822
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Von Kommunen für Kommu-
nen: Die OZG-Cloud ist aus 
einer breiten Initiative des 
ITV.SH, des Landes Schles-
wig-Holstein, den Kommu-
nalverwaltungen aus Schles-
wig-Holstein sowie dem 
IT-Dienstleister Dataport ent-
standen und wird heute in 

über 80 Verwaltungen eingesetzt. Mit der OZG-
Cloud wird den Kommunen ein zentrales Werk-
zeug an die Hand gegeben, mit dem sie Anträ-
ge aus Onlinediensten digital – im sogenannten 

„Alfa“ – bearbeiten können. Die OZG-Cloud ist 
eine verwaltungsseitige IT-Systemlandschaft, 
die eingehende Anträge über die entsprechen-
de Zuständigkeitsfindung direkt an die bearbei-
tenden Mitarbeitenden leitet. 

Die OZG-Cloud wird im Rechenzentrum (RZ²) 
bei Dataport gehostet und ermöglicht durch 
die offene Architektur und entsprechende 
Schnittstellen viele Möglichkeiten im Kontext 
der Verwaltungsdigitalisierung. Die OZG-Cloud 
versucht die Anforderungen der gesetzlichen 
Barrierefreiheit zu beachten und wurde vor Be-
endigung des Projektes erneut auf Barrierefrei-
heit geprüft. Weiter finden Last-Performance- 
und PEN-Tests statt.

Weiterentwicklung in Richtung Ende-zu-Ende-
Digitalisierung

Die OZG-Cloud stellt ein wichtiges Tool zur Be-
arbeitung von Anträgen dar. Anträge von Bür-
ger:innen landen nicht mehr in einem Funk-
tionspostfach, sondern können zentral durch 
Fachbereiche in den Kommunalverwaltungen 
eingesehen und bearbeitet werden. Das schafft 
eine sehr hohe Akzeptanz in den Kommunalver-
waltungen.

Um einen weiteren Schritt in Richtung Ende-zu-
Ende-Digitalisierung zu gehen, ist es notwendig, 
dass Daten aus der OZG-Cloud in die Fachver-
fahren übergeben werden können. Derzeit wer-
den eingegangene Anträge häufig ausgedruckt 
und händisch in die Fachverfahren eingegeben. 
Die beim Projektstart geplante direkte Schnitt-
stelle von der OZG-Cloud in die Fachverfahren, 
wurde aufgrund der sehr heterogenen Fach-

OZG-Cloud ermöglicht zentrale digitale Antragsbearbeitung

verfahrens-Landschaft inzwischen aus den ge-
planten Zielen entfernt. Zurzeit finden jedoch 
intensive Überlegungen statt, wie diese Daten 
dennoch (mittels Prozessorschnittstelle) in die 
Kommunen übertragen werden können. Es ist 
davon auszugehen, dass ein weiteres Tool not-
wendig ist, das die aus den Onlinediensten ein-
gegangen Daten in einen XÖV-Standard trans-
formiert und somit durch die Fachverfahren 
angenommen werden können. Perspektivisch 
soll ein Rückkanal aus den Fachverfahren in die 
OZG-Cloud ermöglichen, Bescheide direkt über 
das OSI- oder DeutschlandID-Postfach an Bür-
ger:innen zu verschicken und die abgeschlosse-
nen Vorgänge (mit einer weiteren Schnittstelle) 
an die jeweiligen Dokumentenmanagementsys-
teme der Verwaltung zu übermitteln.

Ausblick für 2025

Ende 2024 wurde das Projekt OZG-Cloud in die 
Linie übergeben und verliert daher den „Pro-
jektstatus“. Das Land Schleswig-Holstein wird 
auch in 2025 Mittel zur Verfügung stellen, so-
dass die Weiterentwicklung sichergestellt ist. 
Auch im Linienbetrieb wird der ITV.SH die Be-
nutzervertretung wahrnehmen und sich für die 
Belange der Kommunalverwaltungen starkma-
chen. Weiterhin stehen folgende Ziele für 2025 
in der Roadmap:

• Weiterleitung von Anträgen von OZG-Cloud 
in OZG-Cloud einer anderen Verwaltung (sehr 
relevant für den Einheitlichen Ansprechpart-
ner)

• Statistiken

• Anzeige des Authentifizierungslevels

• Anbindung DMS

• OSI-Postfach-Schnittstelle 2.0

• Weitere Anbindungen von Active Directories 
der Kommunen

• Anbindung EfA-Dienste

• Verbesserung der Usability

Basisdienste
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Wissenswertes zur OZG-CloudZielerreichung in 2024

> 80
OZG-Clouds in SH

> 10.000
Anträge pro Monat gehen in die 
OZG-Cloud ein

2 Förderbanken
arbeiten mit der OZG-Cloud

3 Ministerien
arbeiten am Go-Live der OZG-Cloud

Bayern
nutzt die OZG-Cloud nach

erreicht in Arbeit gestoppt

Vollständige digitale Abwicklung der 
Verwaltungsleistung (gemäß Reifegrad 3)

Bereitstellung des Codes und Schaffung 
einer Open-Source-Community

Die Bereitstellung eines zentralen Werk-
zeugs, mit dem insbesondere Leistungen 
von niedriger Komplexität abgearbeitet 
werden können

Die Zuständigkeitsfindung soll eingehen-
de Anträge in die zuständige Kommune 
zu einem entsprechenden bearbeitenden 
Mitarbeitenden leiten

Die Annahme von Formulardaten aus un-
terschiedlichen Quellen (u.a. AFM / Form-
Solutions)

Die Entgegennahme und Weiterleitung 
von Formulardaten an bereits existierende 
Fachverfahren

Multimandantenfähigkeit und damit ver-
bunden die Bedienung unterschiedlicher 
Mandanten mit einem Softwaresystem 
(ohne gegenseitigen Einblick)

Self-Management-Funktionalität
Jede Kommune soll in die Lage versetzt 
werden, sich in ihrer eigenen Instanz selbst 
zu verwalten und zusätziche Tools/Services 
zu installieren

https://shop-digitales.itvsh.de/OZG-Cloud-ehemals-KOP/
SW10043

https://code.schleswig-holstein.de/ozg-cloud

Basisdienste

Julian Schlender
Projektleiter

julian.schlender@itvsh.de

+49 (0) 151  18093993

Ihre Ansprechperson
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In den Kommunalverwaltun- 
gen Schleswig-Holsteins gibt es 
verschiedene analoge Prozesse, 
für die keine Fachverfahren zur 
digitalen Bearbeitung existieren.  
Anträge  die  von Bürger:innen 

digital gestellt werden, müssen zum Teil für die 
weitere Bearbeitung manuell in Word- und Excel-
Vorlagen übertragen werden, in eine sogenann-
te Schatten-IT. Dieses analoge Vorgehen bindet 
zeitliche sowie personelle Kapazitäten und birgt 
großes Fehlerpotenzial.

Ablösung der Schatten-IT

Bei der Ablösung der Schatten-IT sowie bei der 
Digitalisierung von analogen Prozessen sollen 
die Kommunalverwaltungen in Schleswig-Hol-
stein unterstützt werden. Hierzu hat die Staats-
kanzlei Schleswig-Holstein die Plattform MO-
DUL-F gekauft und will diese den Kommunen als 
Basisdienst zur Nachnutzung zur Verfügung stel-
len. Entwickelt wurde MODUL-F von der Senats-
kanzlei Hamburg. Die webbasierte Low-Code-
Plattform ermöglicht die Modellierung eigener 
Fachverfahren. Modelliert wird mit vorgegebe-
nen Modulen, die sich an einem klassischen An-
tragsprozess orientieren (Antragseingang – Prü-
fung – Entscheidung – Bescheiderstellung). Die 
Module sind anpassbar und können für den je-
weiligen Prozess bis zu einem gewissen Grad in-
dividualisiert werden. Am Ende der Prozesskette 
in MODUL-F wird bspw. ein Bescheid erstellt, der 
für jeden Prozess über den Dokumenten-Desig-
ner erstellt und angepasst werden kann.

Fachverfahren von Kommunen für Kommunen

Mitarbeitende aus der eigenen Organisation 
werden befähigt, Lösungen zu modellieren, 
ohne Dritte einbinden zu müssen. Fachverfahren 
von Verwaltungen für Verwaltungen werden ge-
schaffen. So ist es möglich, bereits modellierte 
Fachverfahren nachzunutzen und eigene Lösun-
gen für andere Kommunen bereitzustellen. Eine 
Anpassung der Fachverfahren ist verwaltungs-
spezifisch möglich und von den geschulten Mit-
arbeitenden umsetzbar.

Durch die Bildung einer Community ergibt sich 
die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrun- 

MODUL-F – Fachverfahren selbst modellieren

gen. Zusätzlich können darüber die Modellie-
rungskapazitäten organisiert werden, um die 
Schaffung doppelter Lösungen zu vermeiden. 
Durch eine gute organisationsübergreifende Ko-
operation können zeitliche, personelle und finan-
zielle Ressourcen geschont werden.

Ein weiterer Mehrwert ist die Inhouse-Mo-
dellierung der Fachverfahren. Die Sachbear-
beiter:innen können direkt an dem Modellie- 
rungsprozess teilnehmen. Somit bleiben die 
Kommunikationswege kurz und fachliche Spe-
zi- fikationen im Prozess können direkt beachtet 
wer- den, was die Qualität des Fachverfahrens 
sichert. Die Low-Code-Plattform MODUL-F wird 
den Kommunalverwaltungen in Schleswig-Hol-
stein kostenfrei zur Nachnutzung bereitgestellt, 
ohne umständliche Vergabeverfahren durchfüh-
ren zu müssen. Hinzu kommt die zentrale Vertre-
tung durch den ITV.SH, der als Benutzervertreter 
auftritt und die Anforderungen der Kommunen 
gezielt kommuniziert und in Rahmen seiner Mög-
lichkeiten für deren Umsetzung eintritt.

Schenefeld und Wedel sind Vorreiter in SH

Die Städte Schenefeld und Wedel sind schon vor 
Einführung als Basisdienst proaktiv auf das MO-
DUL-F-Team zugegangen und sind zum jetzigen 
Zeitpunkt schon weit mit der Modellierung ihrer 
Fachverfahren vorangekommen. Eng begleitet 
wurden sie dabei vom MODUL-F@Kommunen 
Berater-Team.

Seit der zweiten Jahreshälfte 2024 sind zudem 
der ITV.SH sowie die Staatskanzlei eng in das Pro-
jekt eingebunden.

Folgende Ziele stehen für 2025 an:
• Etablierung von MODUL-F als Basisdienst in 

den Kommunen in Schleswig-Holstein

• Entwicklung einer Strategie für den Rollout 
und den Einsatz von MODUL-F innerhalb von 
Schleswig-Holstein

• Aufbau und Administration der MODUL-F- 
Community in Schleswig-Holstein

• Entwurf und Umsetzung von regelmäßigen Un-
terstützungsformaten für die Nutzer:innen von 
MODUL-F in den Kommunalverwaltungen

• Bereitstellung und Überarbeitung der Informa-

Basisdienste
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tionsmaterialien zu MODUL-F in Schleswig-Hol-
stein

• Befähigung (u. a. mit Schulungsangeboten) 
von Mitarbeitenden in den Kommunalverwal-
tungen zur eigenständigen Nutzung von MO-
DUL-F

• Anstoßen von potenziellen Weiterentwicklun-
gen für MODUL-F auf Basis der Anforderung 
aus den Kommunalverwaltungen in Schleswig- 
Holstein

Maximilian Prösch
Projektleiter

maximilian.proesch@itvsh.de

+49 (0) 151  18089319

Ihre Ansprechperson

Projekt „Chatbot Govii“ wurde 
2024 weitergeführt. Der Ver-
trag mit TSA (Teleport) über 
die Bereitstellung einer zen-
tralen und für alle Kommunen 
in SH nachnutzbaren Chatbot 
Lösung wurde verlängert.

Im Rahmen der regelmäßig 
stattfindenden Optimierungs-Termine mit den 
Kommunen und dem Anbieter TSA wurde das 
Zusammenspiel mit der Basiskomponente Zu-
ständigkeitsfinder Schleswig-Holstein (ZuFiSH) 
als zentrale Wissensquelle des Chatbots weiter 
optimiert.

In der ersten Jahreshälfte 2024 wurde ein Kon- 
zept für die Erweiterung des Chatbots um die 

„Wissensquelle Website-Daten“ erstellt und in 
der zweiten Jahreshälfte ein entsprechender 

„Proof-of-Concept“ (PoC) Ansatz in die Pilotie- 
rung mit drei Kommunen gegeben.

Mit dem Govii erhalten die Kommunen eine 
sehr niederschwellige Einstiegsmöglichkeit in 
den Bereich der Chatbots als 24/7 erreichba-
re und relativ barrierearme Auskunftsstellen im 
Bürgerservice, die sie unkompliziert ausprobie-
ren können.

Viele Fragen von Brüger:innen kann der Chat- 
bot auf Basis der ZuFiSH-Wissensquelle beant- 
worten, die von den Kommunen kontinuierlich 
gepflegt wird. Darüber hinaus gibt es aber auch 
immer wieder Fragen zu anderen Bereichen 
wie bspw. Veranstaltungen oder Fördermög-
lichkeiten, die sich nicht aus dem ZuFiSH-Wis-
sen beantworten lassen. Auf den Websites der 

Chatbot Govii

jeweiligen Kommune werden diese Informatio-
nen bereitgestellt, jedoch sind sie nicht immer 
ganz einfach auffindbar, weil häufig die korrek-
ten Suchbegriffe (Stichwort Behördensprache) 
nicht bekannt sind. Gerade auf diesem Gebiet 
ist der Einsatz eines Chatbots als „Dolmetscher“ 
von Umgangs- in Behördensprache vielverspre-
chend.

Um also die Akzeptanz und Nachnutzung des 
Govii weiter zu steigern, wurde die Entwicklung 
des neuen Features „Wissensquelle Website-Da- 
ten“ mittels „Retrieval-Augmented-Generation“- 
Ansatz (kurz RAG – eine aktuelle Technik im KI- 
Umfeld) beauftragt.

Die anschließende Pilotierung des Features in 
den drei Pilotkommunen zeigte erste positive 
Ergebnisse und lieferte wertvolles Feedback 
für die weitere Entwicklung. Für den ITV.SH er-
geben sich aus den Arbeiten an diesem Feature 
als Nebeneffekt wertvolle Erfahrungswerte und 
Erkenntnisse für potentiell weitere Projekte im 
KI-Umfeld.

Moritz Stamer
Projektleiter

moritz.stamer@itvsh.de

+49 (0) 151  18093823

Ihre Ansprechperson

https://shop-digitales.itvsh.de/Chatbot-Govii-SH/
SW10062

Basisdienste
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Die Abschaltung von De-Mail zum 31.08.2024 
wurde von Markus Richter, Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium (BMI), seinerzeit ange- 
kündigt.

Da die Bundesregierung die gesetzliche Ver- 
pflichtung jedoch noch nicht aufgehoben hat- 
te und damit auch das Landesrecht noch nicht 
angepasst wurde, hatte die Staatskanzlei Mitte 
2024 entschieden, den Nutzungsvertrag einma- 
lig um ein halbes Jahr zu verlängern. Diese Ver- 
längerung ist zum 31.12.2024 ausgelaufen.

Die bisherige Verpflichtung für Kommunen, ge- 
mäß § 52b Abs. 3 LVwG einen De-Mail-Zugang 
vorzuhalten, besteht derzeit somit noch fort. 
Eine entsprechende Gesetzesänderung ist ge- 
plant, jedoch noch nicht vollzogen.

Rechtlicher Hintergrund:

Obwohl De-Mail in der Verwaltungspraxis kaum 
eine praktische Rolle spielt, bleibt ihre Angabe 
in verwaltungsrechtlichen Bescheiden ein recht- 
lich zwingender Bestandteil der Rechtsbehelfs- 
belehrung (vgl. die kommunalaufsichtlichen 
Musterrechtsbehelfsbelehrungen). Fehlt diese 
Angabe, weil keine De-Mail-Adresse verfügbar 
ist, könnte dies zur Angreifbarkeit der Rechts- 
behelfsbelehrung führen. Eine fehlerhafte Be- 
lehrung hätte weitreichende Konsequenzen für 

die Rechtssicherheit von Bescheiden, insbeson- 
dere im Hinblick auf die Bestandskraft von Ver- 
waltungsakten.

Im Jahre 2020 hatte Dataport im Auftrag des 
Zentralen IT-Managements des Landes einen 
De-Mailprovider für die Landesverwaltung 
im Zeit- raum 01.07.2020 – 30.06.2024 ausge-
schrieben. Gewonnen hatte die Firma Mentana-
Claimsoft, der Vertrag wurde einmalig bis Ende 
2024 verlängert. Der ITV.SH hatte sich an der 
Ausschreibung beteiligt und konnte damit den 
Trägern auf Antrag zwei De-Mailadressen inkl. 
einer Outlookintegration ein- und ausgehender 
De- Mails bereitstellen.

Übergangsregelung durch den ITV.SH:

Um den Kommunen die derzeitige rechtliche 
Unsicherheit bis zur Umsetzung der gesetzge- 
berischen Maßnahmen zu nehmen, hat der ITV. 
SH beschlossen, die Bereitstellung der De-Mail- 
Dienste für die Kommunen im Land Schleswig- 
Holstein für eine weitere Übergangszeit von 
sechs Monaten fortzuführen. Die De-Mails kön- 
nen über das Portal abgerufen werden. In die- 
sem Zeitraum ist damit zu rechnen, dass der Ge- 
setzgeber die erforderlichen Anpassungen des 
Landesverwaltungsgesetzes abschließen wird.

Nach dem Wachstumschancengesetz müssen 
inländische Unternehmen ab dem 01.01.2025 
in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen 
und zu stellen. Für Behörden gibt es gesetzliche 
Regelungen, die den Empfang bereits ab dem 
18.04.2020 vorschreiben.

Bei der E-Rechnung handelt es sich um eine 
Rechnung, die in einem strukturierten elektroni-
schen Format ausgestellt, übermittelt und emp-
fangen wird. In Deutschland sind dabei ledig-
lich die Standards ZUGFeRD und XRechnung 
zulässig.

Wichtig ist  dabei zu wissen, dass es sich bei ein- 
gescannten oder als PDF vorliegenden Rech- 
nungen nicht um E-Rechnungen im Sinne der 
Norm handelt.

Was bedeutet die Verpflichtung für Kommunal- 
verwaltungen?

Kommunale Gebietskörperschaften müssen seit 
dem 18.04.2020 in der Lage sein, E-Rechnun- 
gen zu empfangen und zu verarbeiten, sofern 
der Auftrags- oder Vertragswert oberhalb des 
nach § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbs- 

Basisdienste

De-Mail

E-Rechnung
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beschränkungen geltenden Schwellenwertes 
liegt (aktuell liegt dieser z. B. bei 221 TEUR für 
kommunale Liefer- und Dienstleistungsaufträ-
ge).

Dieses gilt entsprechend der Landesverord- 
nung über die elektronische Rechnungsstel-
lung bei öffentlichen Aufträgen für alle öffent-
lichen Auftraggeber im Lande. Hierzu können 
entsprechend § 99 GWB neben den Gebiets-
körperschaften und deren Sondervermögen 
teilweise auch andere juristische Personen des 
öffentlichen und privaten Rechts gehören, wie 
beispielsweise Ver- und Entsorger, die überwie-
gend von einem kommunalen Träger finanziert 
werden.

Aktuell beschränkt sich die gesetzliche Emp- 
fangs- und Verarbeitungspflicht für kommunale 
Auftraggeber allerdings darauf, den Rechnungs- 
stellern eine Leitweg-ID (als Empfängeradresse) 
und einen elektronischen Eingangskanal (z. B. 
E-Mail) bereitzustellen.

Die Leitweg-IDs werden zentral vergeben und 
kommunale öffentliche Auftraggeber mit Sitz in 
Schleswig-Holstein können diese kostenfrei per 
E-Mail beim ITV.SH beantragen. Aktuell hat der 
ITV.SH bereits über 200 Leitweg-IDs vergeben.

Das E-Rechnungsportal Schleswig-Holstein

Das zentrale IT-Management des Landes Schles- 
wig-Holstein (ZIT-SH) hat den Landes-IT-Dienst- 
leister Dataport mit dem Betrieb eines zentralen 
E-Rechnungsportals als Basisdienst beauftragt. 
Die Mitnutzung ist für kommunale öffentliche 
Auftraggeber kostenfrei. Die entsprechenden 
Antragsformulare stehen im OZG-Shop bereit.

Das Portal bietet den Rechnungsstellern zahlrei- 
che elektronische Eingangskanäle (wie E-Mail, 
Upload, manuelle Erfassung, Peppol). Das Por- 
tal prüft die eingehenden Rechnungen in viel- 
facher Hinsicht auf Schadcodefreiheit, korrektes 
E-Rechnungsformat, korrekte Rechnungsanla- 
gen und eine korrekte Adressierung des Rech- 
nungsempfängers.

Alle diese Prüfdaten werden protokolliert und 
der E-Rechnung im Sinne der Rechtssicherheit 
beigefügt. Außerdem wird der E-Rechnung 
noch eine menschenlesbare Rechnungskopie 

im PDF-Format hinzugefügt. Bei fehlerhaften 
Rechnungen werden – soweit möglich – die 
Rechnungssteller und -empfänger informiert.

Vorteile der E-Rechnung
Die E-Rechnung geht auf eine EU-Richtlinie aus 
dem Jahr 2014 zurück. Der EU-Gesetzgeber hat 
sich seinerzeit hohe finanzielle Einsparungen 
durch einen medienbruchfreien elektronischen 
Rechnungsworkflow versprochen. Das geht im 
Idealfall soweit, dass sog. erwartete Rechnun- 
gen von der Annahme über die Prüfungen und 
Anordnung bis hin zur revisionssicheren Abla- 
ge vollautomatisiert verarbeitet werden. Einige 
Träger des ITV.SH haben zusammen mit ihren 
HKR- oder DMS-Herstellern bereits sehr vielver- 
sprechende Lösungen umgesetzt.

Der ITV.SH stellt den Kommunen das „Kon- 
zept Empfang und Verarbeitung elektronischer 
Rechnungen durch kommunale Auftraggeber in 
Schleswig-Holstein“ kostenfrei über den OZG- 
Shop zur Verfügung. Das Konzept geht sehr de- 
tailliert insbesondere auf die Themen Adressie- 
rung, Funktionsweise des E-Rechnungsportals 
und rechtliche Fragen (inkl. Datenschutz) ein. 
Zudem bietet es Handreichungen zur verein- 
fachten Zusammenarbeit mit Rechnungsstellern 
und Rechnungsverarbeitern.

https://shop-digitales.itvsh.de/E-Rechnung/SW10099

rechnung.erechnung@itvsh.de

Frank Weidemann
Projektleiter

frank.weidemann@itvsh.de

+49 (0) 431 53055013

Ihre Ansprechperson
(De-Mail und E-Rechnung)

Basisdienste
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Aktuelle Zahlen der Basisdienste in Schleswig-Holstein

Bestellungen Basisdienste im OZG-Shop

Bürgerportal Bestellungen

Basisdienste

BestellungenVorbestellungenOnline Bürgerportal 2.0 Go-Live Bürgerportal

107

86

55

42

32

19
13

5
2 1 0
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Bürgerportal Entwicklungsstufen OZG-Cloud Entwicklungsstufen

Entwicklung OZG-Cloud

86

13
4

Basisdienste

107

10

14

im RZ2 in VorbereitungVorbestellungen

im RZ2 in Vorbereitung Bestellungen

in ProduktionOnline Bürgerportal 2.0

in Produktion

im RZ2 bereitgestelltGo-Live Bürgerportal

im RZ2 bereitgestellt

131 103
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DIGITALE

ARCHIVIERUNG

KOSDA: Kommunale Servicestelle für 
Digitale Archivierung
Die KOSDA versteht sich als Kompetenzteam 
rund um die Themen digitale Schriftgutverwal- 
tung, Langzeitspeicherung sowie digitale Lang- 
zeitarchivierung und bietet Beratungs- und Ser- 
viceleistungen für die öffentlichen Archive und 
kommunalen Archivträger im Land Schleswig- 
Holstein. Zudem ist die KOSDA die Ansprech- 
partnerin für die digitale Transformation der 
kommunalen Archive in Schleswig-Holstein.

Neben fachspezifischen Beratungsleistungen 
bietet die Servicestelle den Kommunen ver- 
schiedene Möglichkeiten zum Austausch und 
zur Vernetzung. Darüber hinaus stellt sie mit DI- 
MAG eine technische Lösung zur digitalen Ar- 
chivierung nach internationalen Standards zur 
Verfügung und leistet einen Anwendersupport 
für die Software.

Die KOSDA befindet sich mit ihrem Leistungs- 
portfolio derzeit noch in der Projektphase und Pi-
lotierung. Ab August 2025 wird die KOSDA in den 
Regelbetrieb übergehen und ihre Serviceleistun- 
gen systematisch ausbauen und erweitern.

Nachdem die Verwaltungsvereinbarung über 
DIMAG zwischen dem Landesarchiv Schles- 
wig-Holstein und dem ITV.SH Ende 2023 unter- 
zeichnet wurde, lag der Fokus in 2024 auf den 
Vertragsverhandlungen mit dem IT-Dienstleis- 
ter und dem Aufbau eines Kommunalen DIMAG 
beim ITV.SH. Nach erfolgreich abgeschlosse- 
nen Vertragsverhandlungen, folgte die techni- 
sche Einrichtung von DIMAG bis Mitte 2024.

Festakt zum Start des Kommunalen DIMAG

Zur Feier der Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen dem Landesarchiv und ITV.SH und zum 
Start des kommunalen DIMAG gab es am 
29.08.2024 einen Festakt im Prinzenpalais in 
Schleswig. Neben den Grußworten von Minis-
terin Karin Prien (Ministerin für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur), von Minister und Chef der Staats-
kanzlei Dirk Schrödter sowie von Marc Ziert-
mann (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Städteverbandes Schleswig-Holstein) wurde 
der Festvortrag von Herrn Dr. Johannes Rosen-
plänter gehalten. An der Veranstaltung haben ca. 
60 Personen aus den Bereichen Digitalisierung, 
Verwaltung und Archiv teilgenommen.
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Start des DIMAG-Pilotbetriebs

Zur Vorbereitung des DIMAG-Pilotbetriebs wur-
de 2024 ein umfangreiches Konzept und Vor-
gehensmodell erarbeitet. Zudem wurde das 
Anwendungsszenario für DIMAG sowie der 
entsprechende Nutzungsvertrag mit dem Un-
abhängigen Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD) abgestimmt. Von Au-
gust bis Oktober fanden dann die Erstgesprä-
che mit den Piloten statt. Die Pilotarchive sind:

• Archiv der Landeshauptstadt Kiel
• Kreisarchiv Rendsburg-Eckernförde
• Kreisarchiv Nordfriesland
• Amtsarchiv Bargteheide Land

Allen Pilotpartnern wurde der Ablauf zur Anbin- 
dung an DIMAG erläutert und entsprechende 
Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wurde seitens der KOSDA ein 
Projektstrukturplan für die Einführung eines di- 
gitalen Langzeitarchivs mit DIMAG erarbeitet 
und mit den Piloten abgestimmt. Dieser soll die 
Einführung von DIMAG anhand eines standardi-
sierten Vorgehens erleichtern.

Archive, das öffentliche Gedächtnis eines Landes

KOSDA bietet mit DIMAG den Kommunen eine 
technische Lösung, um digitales Archivgut nach 
internationalen Standards rechtskonform auf 
Dauer zu sichern und Nutzenden zugänglich zu 
machen. Als Gedächtnis der Gesellschaft und 
als Garant demokratischer Rechtsstaatlichkeit 

bieten gerade die kommunalen Archive mit 
ihrer Zuständigkeit für die kleinsten politisch 
administrativen Verwaltungseinheiten einen di-
rekten Einblick in die unmittelbare Lebenswirk-
lichkeit der Menschen und bewahren diese In-
formationen für künftige Generationen.

Die kommunalen Archive als zentrale Kulturorte, 
in denen wichtige Unterlagen aufbewahrt, er- 
schlossen und zugänglich gemacht werden, wer- 
den durch DIMAG befähigt, ihren gesetzlichen 
Auftrag auch im digitalen Zeitalter zu erfüllen.

Die KOSDA unterstützt die Kommunen durch 
weitere Serviceleistungen. 

• Sie berät bereits zu Beginn der Einführung 
dieses DMS/VBS, damit digitale Verwaltungs-
daten den rechtlichen Vorgaben der ord-
nungsgemäßen Aktenführung entsprechen;

• fördert den Austausch zu digitaler Schriftgut- 
verwaltung und Archivierung unter allen Be-
teiligten der Kommunalverwaltungen;

• vermittelt Grundlagen, Standards und allge- 
meine Abläufe der digitalen Archivierung;

• unterstützt bei der Planung und Umsetzung 
des Aussonderungsprozesses genuin digita-
ler Unterlagen an das digitale Magazin;

• bietet Schulungen zur Nutzung der DIMAG- 
Tools;

• berät zum archivischen Fachinformationssystem 
Arcinsys und bietet einen Anwendersupport.

Ihre Ansprechpersonen

Susanne Meinicke
Leiterin KOSDA

susanne.meinicke@itvsh.de

+49 (0) 151  52789142

Hauke Symnick
Wirtschaftsinformatiker

hauke.symnick@itvsh.de

+49 (0) 151  52789143

(v. l.): Minister Dirk Schrödter, Dr. Johannes Rosenplänter (Stadtarchiv Kiel), Ministerin 
Karin Prien, Dr. Philipp Willer (ITV.SH), Marc Ziertmann (Städteverband SH), Prof. Dr. Dr. 
Rainer Hering (Landesarchiv SH)

Digitale Archivierung



Jahresbericht 202426

BASISDIENSTEINFORMATIONS-
SICHERHEIT

SiKoSH: Sicherheit für Kommunen in 
Schleswig-Holstein
SiKoSH hilft beim Aufbau eines professio-
nellen Informations-Sicherheits-Manage-
ments-Systems (ISMS) auf der Grundlage des 
BSI-Grundschutzprofils „Basisabsicherung Kom-
munalverwaltung“ und legt den Fokus auf die 
Anforderungen, die aus kommunaler Sicht pri-
mär umgesetzt werden müssen. SiKoSH liefert 
dabei nicht nur den Fahrplan für den Aufbau 
des ISMS, sondern auch zahlreiche Richtlinien 
und viele Hilfsmittel, die an die örtlichen Ge-
gebenheiten angepasst werden können. Dar-
über hinaus behandelt SiKoSH bedingt durch 
die stets sehr enge Zusammenarbeit mit dem 
Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz 
(ULD) auch datenschutzrechtliche Belange und 
konzentriert sich zudem intensiv auf die Mit-
arbeitersensibilisierung. Mit SiKoSH bieten wir 
Kommuen

• einen begleiteten Einstieg in den BSI-Grund- 
schutzstandard 200-2;

• behördenkonforme vorformulierte Richtli- 
nien zur internen Umsetzung für kommunale 
Informationssicherheitsbeauftragte (ISB);

• Teilhabe am Cybersicherheitsschirm Schles- 
wig-Holstein;

• wirtschaftliche Erleichterung durch Bereit- 
stellung der Arbeitsgrundlagen für die ISB;

• Risikosenkung für die Haftung von Schäden 
aufgrund grober Fahrlässigkeit.

https://shop-digitales.itvsh.de/SiKoSH-ISMS/SW10102

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministe-
rien-behoerden/I/_startseite/Artikel2024/I/240124_cds_landtag

Frank Weidemann
Projektleiter

frank.weidemann@itvsh.de

+49 (0) 431 53055013

Ihre Ansprechperson
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DIGITALE
  BILDUNG

Projekt Digitale Bildung erfolgreich ab-
geschlossen
In den letzten drei Jahren war das Thema Digitale 
Bildung fester Bestandteil im Angebotsspektrum 
des ITV.SH. Finanziert wurden die Maßnahmen 
über den DigitalPakt Schule. Mit dem DigitalPakt 
Schule unterstützte der Bund die Länder und 
Kommunen dabei, Schulen mit digitaler Tech-
nik und Strukturen für eine moderne Lernum-
gebung auszustatten. Schulträger sollten somit 
technische Grundlagen schaffen, um Kinder und 
Jugendliche auf eine hochgradig digitalisier-
te Arbeitswelt vorzubereiten und die Lehrkräfte 
mit den erforderlichen technischen Ressourcen 
auszustatten. Ende 2022 endete die Antragsfrist 
für den DigitalPakt Schule. Das Projekt Digitale 
Bildung des ITV.SH konnte zu diesem Zeitpunkt 
insgesamt 916 Anträge von schleswig-holsteini-
schen Schulträgern verzeichnen und damit eine 
beantragte Summe von 98 Prozent der dem Land 
zur Verfügung stehenden Bundesmittel.

Mit dem gemeinsamen Ziel, die Digitalisierung 
aller Schulen in Schleswig-Holstein erfolgreich 
und nachhaltig bis 2024 und darüber hinaus vo-
ranzutreiben, hat der ITV.SH in Zusammenarbeit 
mit den kommunalen Landesverbänden (KLV), 
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Kultur (MBWFK) und dem Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-
Holstein (IQSH) in den vergangenen 3 Jahren er-
folgreich verschiedene Maßnahmen umgesetzt. 
Diese waren insbesondere:

• Regionale Netzwerktreffen der Schulträger

• Veranstaltungen und Konferenzen

• Ausstattungsempfehlungen

• Unterstützung bei der Antragstellung Digital- 
Pakt Schule

• Orientierungshilfe Produktportfolio

• Handreichungen und Praxisleitfäden

• Beratung der Schulträger

Der DigitalPakt ist Mitte Mai 2024 ausgelaufen. 
Dass der DigitalPakt fortgesetzt werden soll, ist 
zwar seit Anfang Dezember beschlossene Sa- 
che, allerdings sind die Details noch größten- 
teils unklar. Mit der auslaufenden Finanzierung 
endet das Projekt Digitale Bildung damit zum 
31.12.2024.
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Mit dem Auslaufen der Finanzierungsmittel 
durch den DigitalPakt Ende 2024 endet auch 
das Projekt Digitale Bildung. Bereits weit im 
Vorfeld zu dieser Frist waren das Land Schles-
wig-Holstein, die Kommunalen Landesverbän-
de und der ITV.SH intensiv in Gesprächen, um 
eine dauerhafte Lösung für den Beratungs-
bedarf bei der Schuldigitalisierung zu finden. 
Allerdings war durch die Unsicherheit bei der 
Finanzierung und der offenen Frage, ob und 
in welchem Umfang der DgitalPakt über 2024 
fortgeführt werden wird, keine zufriedenstel-
lende und vor allem langfristige Klärung her-
beizuführen.

Dem ITV.SH war die Weiterführung der Schul-
digitalisierung und Schulträgerberatung aber 
ein dringliches Anliegen. Ende des Jahres 
konnte daher glücklicherweise eine Lösung 
gefunden werden, indem aus Eigenmitteln 
eine Personalstelle finanziert wird und somit 
die Fortführung und Weiterentwicklung des 
Themas für die nächsten Jahre gesichert sein 
wird. Da mit den Bundesmitteln jedoch ein 
gewichtiger Teil der Finanzierung wegfällt, 
musste die inhaltliche Ausrichtung des The-
menfeldes entsprechend angepasst werden. 
Zukünftig wird es ein Beratungsangebot für 
Schulträger unter dem Namen Schulträgerbe-
ratung geben, dass sich organisatorisch in der 
Abteilung Zentrale Dienste, Recht und Bera-
tung des ITV.SH einfügen wird. Inhaltlich wird 
sich die Schulträgerberatung im Wesentlichen 
auf zwei Schwerpunkte fokussieren: 

• Kommunikation und Vernetzung 

• Beratung im technischen Bereich

Der Bereich Kommunikation und Vernetzung 
zielt darauf ab, Schulträger in regelmäßigen 
Austauschformaten zusammenzubringen, die 
Vernetzung unter den Schulträgern zu fördern 
und zentrale Anforderungen der Gemein-
schaft der Schulträger herauszuarbeiten und 
zu konsolidieren. Hieran wird auch das Bera-
tungsangebot fortlaufend ausgerichtet.

Der Bereich Beratung wird technische Frage-
stellungen adressieren. In erster Linie sollen 
hierbei technische Lösungen und Produkte 
für Schulträger anhand der Anforderungen er-
mittelt und neutral gegenübergestellt werden, 
um eine Markttransparenz herzustellen. Der 
ITV.SH wird auch dafür werben, Lösungen ge-
meinschaftlich auszuwählen, um Mehrwerte 
unter den Schulträgern zu generieren.

In diesem Kontext werden bei Bedarf auch 
zentrale rechtliche Fragestellungen zu Lösun-
gen bewertet und beantwortet.

Der ITV.SH plant nach den Sommerferien die-
ses Angebot regelmäßig den Schulträgern zur 
Verfügung stellen zu können.

NEUAUSRICHTUNG

Nachfolger Schulträgerberatung

Bastian Krussek
Abteilungsleitung
Finanzen & Verwaltung

bastian.krussek@itvsh.de

+49 (0) 431 53055021

Ihre Ansprechperson

Digitale Bildung
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WIR
 INFORMIEREN

Diese Themen interessieren uns

Die Entwicklung in der Digitalisierung schrei- 
tet voran. Neue Technologien und gesetzliche 
Bestimmungen erfordern von den Kommunal- 
verwaltungen ständig den Überblick über den 
aktuellen Wandel zu behalten. Wir möchten 
frühzeitig aufzeigen, welche Themen künftig 
auf der Agenda der Kommunalverwaltungen in 
Schleswig-Holstein stehen werden.

Entscheidungen, die auf Bundesebene getrof- 
fen wurden, brechen wir auf Kommunalebene 
runter und beleuchten die aktuellen Zukunfts-
themen in Schleswig-Holstein.

In 2024 war, neben OZG 2.0, sicherlich die 
Registermodernisierung ein Hauptthema bei 
der Verwaltungsdigitalisierung. Bereits 2021 
wurde hierfür das Registermodernisierungsge- 
setz beschlossen, dass die Grundlage für die 
Registermodernisierung darstellt. Wir fassen 
die wichtigsten Informationen rund um dieses 
Mammutprojekt im Folgenden zusammen.

Außerdem gehen wir auf die neue Kooperati-
onsvereinbarung zwischen Land und kommuna-
len Landesverbänden ein. Damit werden inhalt-
liche Schwerpunkte der Arbeit des ITV.SH und 
der Finanzierung fixiert.

Ein weiteres Thema ist die Deutsche Verwal- 
tungscloud. Mit ihr sollen zukünftig alle Rechen- 
zentren und Serverräume deutscher Behörden 
ersetzt werden. Wie das Umsetzungsprojekt der 
Fitko aussieht, umreißen wir knapp auf den fol- 
genden Seiten.
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Die Registermodernisierung (RegMo) bildet 
den zentralen Schritt zur Umsetzung des „On- 
ce-Only“ für die Erbringung von öffentlichen 
Verwaltungsleistungen. Damit bildet das Regis-
termodernisierungsgesetz (RegMoG) eine wei-
tere Ausbaustufe des Onlinezugangsgesetztes 
(OZG), das 2017 verabschiedet wurde. Das OZG 
sieht die Digitalisierung (aller) Verwaltungsleis-
tungen in Deutschland vor, sodass Bürger:in-
nen und Unternehmen, mittels entsprechender 
Authentisierung, Verwaltungsleistungen ein-
schließlich aller Nachweise vollständig digital 
abwickeln können und auch Bescheide digital 
zugestellt bekommen. Das „Once-Only“-Prinzip 
sorgt dafür, dass Bürger:innen ihre Daten der 
Verwaltung nur einmal zur Verfügung stellen 
müssen.

KURZ ERKLÄRT

Registermodernisierung
Anschließend können die Behörden auf bereits 
vorhandene Daten zugreifen und diese auto- 
matisiert nutzen. Dieser Prozess vereinfacht und 
beschleunigt die Bearbeitung von Verwaltungs- 
anfragen erheblich. Die gesetzliche Grundlage 
für die Registermodernisierung bildet das Reg-
MoG, das auf dem Identifi kationsnummernge-
setz (IDNrG) aufbaut. Das IDNrG regelt die Nut-
zung einer eindeutigen Identifi kationsnummer 
(IDNr.) für den Datenabruf. Als eindeutige IDNr. 
wird die Steuer-ID genutzt werden. Welche Re-
gister es konkret zu modernisieren gilt, ist im 
Anhang 1 des ID-Nummern Gesetzes festge-
halten. Das RegMoG beschreibt zudem weitere 
Bestandteile, die zur Umsetzung rechtlicher und 
technischer Rahmenbedingungen notwendig 
sind.

Datenverarbeitung vor der RegMo

Datenverarbeitung nach der RegMo

Wir informieren
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Was plant der Bund?
Das Bundesverwaltungsamt (BVA) übernimmt 
als koordinierende Stelle die Rolle der Regis- 
termodernisierungsbehörde. Eine wesentliche 
Aufgabe des BVA besteht in der Entwicklung 
des  „National  Once-Only  technical  System“ 
(NOOTS), das künftig die Kommunikation zwi- 
schen verschiedenen Registern und Fachver- 
fahren sowie Onlinediensten ermöglichen soll. 
Für Bürger:innen wird ein „Datenschutzcockpit“ 
(DSC) bereitgestellt, das eine transparente Ein- 
sicht in die von Behörden abgerufenen Daten 
bietet. Die Bundesländer werden in die Umset- 
zung eingebunden, indem sie jeweils Register- 
modernisierungskoordinator:innen benennen, 
die die länderspezifische Organisation und An- 
passung begleiten.

Wie bereitet sich Schleswig-Holstein vor?

Das Identifikationsnummerngesetz (IDNrG) lis- 
tet 50 Register auf, die vorrangig modernisiert 
werden sollen, davon sind 16 als besonders 
priorisierte „TOP-Register“ gekennzeichnet. 
Schleswig-Holstein hat in diesem Zusammen-
hang eine Registerinventur auf Landesebene 
gestartet, die vom Zentralen IT-Management 
(ZIT) in Zusammenarbeit mit Dataport koordi-
niert wird. Diese Inventur verschafft dem Land 
einen umfassenden Überblick über seine Re-
gisterstrukturen. Auf dieser Basis führt der ITV.
SH gemeinsam mit dem Dienstleister Dataport 
eine Tiefenanalyse der kommunalen Register 
mit einem Fokus auf den Top-Registern durch. 
Das Ziel ist es, sowohl auf Landes- als auch auf 
Kommunalebene eine schnelle und fundierte 
Aussagefähigkeit in Richtung der Registermo-
dernisierungskoordination auf Bundesebene 
erzeugen zu können und die notwendige Hand-
lungsfähigkeit, zum Beispiel für den anstehen-
den  Identitätsnummernabruf  (IDA)-Roll-Out, 
sicherzustellen.

Was können Kommunen bereits tun?

Das genaue Vorgehen der kommunalen Regis- 
terinventur wird aktuell durch den ITV.SH erar- 
beitet. Dennoch können Kommunen sich bereits 
jetzt vorbereiten und mit einer Bestandsaufnah- 
me ihrer vorhandenen Register befassen. Dazu 
zählt die Klärung, welche Register existieren, in 
welchen IT-Systemen oder Fachverfahren die 
Daten erfasst werden, wer fachlich verantwort- 
lich ist und welche Stellen die Vertrags- und Be- 
triebsverantwortung tragen.

 � https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoer-
den/Verwaltungsdienstleistungen/Registermoder-
nisierung/registermodernisierung_node.html

 � https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoer-
den/Verwaltungsdienstleistungen/Registermo-
dernisierung/Informationen-OeffentlicheStellen/
Textbaustein_IDA_Service-Teaser.html

 � https://www.gesetze-im-internet.de/idnrg/
BJNR059110021. html

 � https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Kurzmel-
dungen/DE/ Behoerden/Verwaltungsdienstleis-
tungen/Registermodernisierung/Newsletter_07_
NOOTS.html

 � https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-
de:bva:stan- dard:xbasisdaten_1.0

 � https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/
registermodernisierung/elemente/datenschutz-
cockpit/datenschutzcockpit-node.html

 � https://www.bva.bund.de/DE/Service/Newsletter/
RegMo/ newsletter_node.html

 � https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoer-
den/Verwal- tungsdienstleistungen/Registermo-
dernisierung/FAQ_Exter- ne_Links_Downloads/
faq/faq_node.html

 � https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Behoerden/Verwaltungsdienstleistun-
gen/Registermodernisierung/ Anbindungsleitfa-
den_IDA.pdf? blob=publicationFile&v=3

Weiterführende Links zum Nachlesen

Hilfreiche Downloads

Maditha Kröger
Projektleiterin

maditha.kroerger@itvsh.de

+49 (0) 151 18089432

Ihre Ansprechperson

Wir informieren
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Nach erfolgreichen ersten fünf Kooperations-
jahren haben Digitalisierungsminister und Chef 
der Staatskanzlei Dirk Schrödter und der Verwal-
tungsratsvorsitzende des IT-Verbundes Schles-
wig-Holstein (ITV.SH) Marc Ziertmann eine neue 
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Die Landesregierung stellt darin dem ITV.SH 
Landesmittel in Höhe von knapp 3 Mio. Euro 
pro Jahr zur Verfügung.

Effiziente, nutzerfreundliche und digitale Ver-
waltung

„Wir wollen eine vernetzte, effiziente, leistungs-
fähige und vor allem digitale Verwaltung, die 
rund um die Uhr niedrigschwellig und nutzer-
freundlich für Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen erreichbar ist. Dafür setzen wir 
auf eine Ende-zu-Ende Digitalisierung von Ver-
waltungsprozessen und eine umfassende digi-
tale Verfügbarkeit von Verwaltungsleistungen. 
Viele Leistungen sind bereits rund um die Uhr 
digital bequem von zu Hause oder von unter-
wegs erreichbar. Wir haben in den vergangenen 
Jahren deutlich an Umsetzungsgeschwindigkeit 
bei der digitalen Transformation aufgenommen 
und werden diese weiter beschleunigen.

Kommunen haben hohe Bedeutung bei der Di-
gitalisierung 

Ein Erfolgsrezept dafür ist die gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit dem ITV.SH“, 
sagte Digitalisierungsminister Dirk Schrödter. 

„Gemeinsam haben wir als Landesregierung 
unter aktiver Beteiligung der Kommunen die 
OZG-Cloud als Basisinfrastruktur entwickelt. Mit 
ihr können Online-Dienste genutzt und Anträge 
wie die Gewerbeanmeldung, Kfz-Ummeldung 
oder Wohngeld medienbruchfrei bearbeitet 
werden. Für 2025 haben wir gemeinsam einen 
klaren roll out Plan für weitere wichtige Dienste 

LAND & KOMMUNEN

Die digitale Transformation wird in den
Kommunen weiter beschleunigt
ITV.SH und Land unterzeichnen zweite Kooperationsvereinbarung

und Leistungen entwickelt. Die nun verlängerte 
Kooperation verdeutlicht, dass wir den Kommu-
nen bei der Umsetzung der digitalen Transfor-
mation eine besonders hohe Bedeutung bei-
messen und wir sie auf diesem Weg weiterhin 
durch den ITV.SH begleiten. Denn die kommu-
nale Verwaltung nimmt eine zentrale Rolle bei 
unserem Ziel ein, voll digitalisierte Prozesse zu 
erreichen.“

Entwicklung einer ganzheitlichen, kommuna-
len Digitalstrategie

Ergänzt werden die Landesmittel durch weitere 
1,7 Mio. Euro, die kommunal finanziert werden. 
Eingesetzt werden diese Mittel laut Vereinba-
rung insbesondere für die Entwicklung einer 
ganzheitlichen kommunalen Digital- und EGo-
vernmentstrategie sowie einer kommunalen 
IT-Infrastruktur. Des Weiteren stehen nach wie 
vor die Verwaltungsdigitalisierung und OZG-
Umsetzung in den Kommunen auf dem Plan der 
nächsten fünf Jahre. Durch den konzentrierten 
Roll-out festgelegter Fokusleistungen sowie der 
Landes-Basisdienste soll die (Ende-zu-Ende-)Di-
gitalisierung der Verwaltungsleistungen in den 
Kommunen weiter vorangetrieben werden.

Einen weiteren Schwerpunkt wird die Informa-
tionssicherheit bilden. Der ITV.SH wird sich zu-
künftig als kommunales Beratungs- und Kom-
petenzzentrum für Informationssicherheit und 
Datenschutz etablieren.

Im Rahmen der Digitalen Daseinsvorsorge ha-
ben sich Landesregierung und ITV.SH die Schul-
trägerberatung, Digitale Archivierung, Digitales 
Planen und Bauen sowie die Digitalisierung 
des Ausländerwesens erneut auf die Agenda 
geschrieben. Wurden hier in den letzten fünf 
Jahren bereits wichtige Grundlagen geschaffen, 
sollen zukünftig die Angebote für die Kommu-
nen weiter ausgebaut und optimiert werden.

Wir informieren
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Finanzielle Planungssicherheit für den ITV.SH

„Auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung 
erhält der ITV.SH die erforderliche fi nanzielle 
Planungssicherheit, um die Digitalisierung in 
den Kommunen auch in Zukunft weiter zu un-
terstützen, Impulse zu setzen und den Ausbau 
zu einem digitalen Kompetenzzentrum konse-
quent fortzusetzen“, sagte der Verwaltungsrats-
vorsitzende Marc Ziertmann und betonte, dass 
wir die Digitalisierung als Gemeinschaftsaufga-

be begreifen. Mit der Unterzeichnung der Ko-
operationsvereinbarung erneuern ITV.SH und 
Landesregierung den Schulterschluss, um die 
kommunale Digitalisierung im Land auch zu-
künftig erfolgreich voranzutreiben, den Kom-
munalverwaltungen verlässliche Lösungen zu 
bieten und die Kommunen schon heute auf die 
Digitalisierungsherausforderungen von mor-
gen optimal vorzubereiten.

Neben der OZG-Umsetzung und Verwaltungs- 
digitalisierung übernimmt der ITV.SH auch die 
Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners.

Der Einheitliche Ansprechpartner Schles-
wig-Holstein (EA.SH) ist ein Online-Service für 
Dienstleister:innen und Fachkräfte aus Schles- 
wig-Holstein und dem Ausland.

Der EA unterstützt Sie bei allen Verfahren und 
Formalitäten, die in Schleswig-Holstein für die 
Aufnahme einer Dienstleistungstätigkeit oder 
bei der Anerkennung einer ausländischen Be- 
rufsqualifi kation notwendig sind.

In 2024 wurden die EA-Onlinedienste auf Not- 
wendigkeit überprüft und diejenigen, bei de- 
nen dem EA.SH die Befassungskompetenz fehl- 
te, aus dem Angebot genommen. Damit kann 
sich der Einheitliche Ansprechpartner seinen 
eigentlichen Aufgaben, der Unterstützung von 
Unternehmensgründungen und Beratung von 
Unternehmern, widmen, sein Angebot hinsicht- 
lich Qualität weiter optimieren und zielgerichtet 
ausbauen.

Zudem wurde der EA.SH vom SDG/EA-Netz- 
werk im Ländervergleich von Kroatien geprüft.

Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend. Be- 
sonders hervorgehoben wurde der Ansatz, die 
EA-Onlinedienste und das restliche Angebot 

Verändertes Angebot beim EA.SH
der Onlinedienste als Gesamtangebot darzu- 
stellen. Dadurch wird in Schleswig-Holstein eine 
wesentlich höhere Nutzerfreundlichkeit erreicht, 
als in anderen Bundesländern. Auch die Pfl ege 
der Onlinedienste im Zufi SH ist bei der Nutzer- 
freundlichkeit ausschlaggebend. Diese muss in 
2025 kontinuierlich optimiert werden.

Heike Ghiladi
Justiziarin

heike.ghiladi@itvsh.de

+49 (0) 431 53055012

Ihre Ansprechperson

https://www.ea-sh.de/

Wir informieren



Jahresbericht 202434

AUS DEM ITV.SH

Mitte des Jahres informierten wir unsere Träger 
darüber, dass der ITV.SH verpflichtet ist, Rückstel-
lungen für Pensionen und Beihilfen der eigenen 
Beamt:innen zu bilden. 

Zum Hintergrund

Der ITV.SH besitzt gem. Errichtungsgesetz die 
Dienstherrenfähigkeit. Bereits bei Gründung der 
Anstalt erfolgte die Übernahme von Beamt:innen 
aus den Vorgängerorganisationen.

Des Weiteren verpflichtet das Errichtungsgesetz 
die Anstalt zur Anwendung der Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches (HGB) bei der Erstellung 
des Jahresabschlusses.

Der ITV.SH ist daher gesetzlich verpflichtet, Rück-
stellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu 
bilden. Die Pensionen der Beamt:innen und die 
Beihilfen sind Verpflichtungen in der Zukunft in 
ungewisser Höhe, die in Form von Rückstellungen 
in den Jahresabschlüssen des ITV.SH auszuweisen 
sind. Aufgrund dieser gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen hat der ITV.SH gemeinsam mit der Wirt-
schaftsprüfung und den Kommunalen Landesver-
bänden eine dauerhafte Lösung erarbeitet. Diese 
sieht vor, dass die Gesamtsumme der Rückstellun-
gen anteilig auf die Träger des ITV.SH verteilt und 
in Form einer Übersicht als Anlage zum Jahresab-
schluss abgebildet wird. Dieser Übersicht sind die 
entsprechenden Anteile des jeweiligen Trägers an 
der Rückstellungssumme zu entnehmen. Die Ab-
bildung der Forderungen in dieser Form ist not-
wendig, um den ITV.SH wirtschaftlich handlungs-

fähig zu halten. Die Umsetzung dieser Lösung 
wurde durch den Verwaltungsrat am 18.06.2024 
beschlossen.

Was sind Pensionsrückstellungen?

Bei den Pensionsrückstellungen handelt es sich 
um die Pensionszusagen für Beamt:innen, die 
nach Eintritt in den Ruhestand zu leisten sind. Die-
se Pensionszusagen bauen sich im Laufe des Ar-
beitslebens bei den Beamt:innen auf und stellen 
einen Anspruch gegen den Dienstherren dar. Da 
es sich hierbei um ungewisse Verbindlichkeiten 
handelt, sind diese nach HGB im Jahresabschluss 
darzustellen.

Rolle der Versorgungsausgleichskasse Schles-
wig-Holstein

Der IT-Verbund Schleswig-Holstein ist Mitglied 
der Versorgungsausgleichskasse SH (VAK SH) und 
zahlt in deren umlagefinanzierte System ein. Das 
bedeutet, dass der ITV.SH neben der monatlichen 
Besoldung der Beamt:innen auch einen Anteil 
in das Umlagesystem einzahlt. Bei Beamt:innen 
unterscheidet man zwischen aktiven und passiven 
Beamt:innen. Aktive Beamt:innen sind aktiv im 
Dienst, passive Beamt:innen sind bereits im Ruhe-
stand und erhalten Pensionszahlungen seitens der 
VAK SH. Entscheidend ist hierbei, dass die Umla-
gezahlungen ausschließlich der Finanzierung der 
Pensionszahlungen nach Eintritt in den Ruhestand 
dienen. Der Aufbau der Pensionsverpflichtungen 

Rückstellungen
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aktiver Beamt:innen verbleibt daher beim Dienst-
herren und ist abzubilden.

Was sind Beihilferückstellungen?

Für Beamt:innen stellt die Beihilfe ein eigen-
ständiges Krankenversicherungssystem dar. In 
Abhängigkeit des Beihilfebemessungssatzes 
beteiligt sich der Dienstherr an den Gesundheits-
kosten. Diese Regelung betrifft auch den ITV.SH 
als Dienstherren. Zur Risikominimierung und Plan-
barkeit dieser potentiellen Gesundheitskosten hat 
der ITV.SH eine Versicherung zur Kostendeckung 
abgeschlossen. Diese entbindet die Anstalt nach 
aktueller Bewertung der Wirtschaftsprüfung je-
doch nicht von der Abbildung dieser Beihilferück-
stellungen im Jahresabschluss. Hintergrund ist, 
dass auch weiterhin Verpflichtungen in ungewis-
ser Höhe (Versicherungsprämie) für bereits im Ru-
hestand befindliche Beamt:innen bestehen. In der 
Folge ist der ITV.SH gem. HGB auch zur Bildung 
dieser Beihilferückstellungen verpflichtet.

Welche Folgen hat das für den ITV.SH?

Der ITV.SH ist verpflichtet zu gewährleisten, dass 
die Abbildung der Pensions- und Beihilfever-
pflichtungen ordnungsgemäß und wirtschaftlich 
abgesichert erfolgt. Wie dargestellt, erfolgt die 
Auszahlung der Pensionen für passive Beamt:in-
nen seitens der VAK SH, die Abbildung der akti-
ven Verpflichtung verbleibt aber weiterhin beim 
ITV.SH. Ergänzend dazu sind die Gesundheits-
kosten im Rahmen der Beihilfe zu tragen und 
abzubilden, da auch hier Beihilfeverpflichtun-
gen in der Zukunft bestehen, die durch passive 
Beamt:innen entstehen. Folge ist, dass die in der 
Zukunft liegenden, ungewissen Verpflichtung für 
Ruhestandszahlungen (Pensionen) und Gesund-
heitskosten (Beihilfen), für bereits aus dem Dienst 
ausgeschiedene Beamt:innen (passiv), abzubil-
den sind. Eine entsprechende Umsetzung in den 
Jahresabschlüssen durch die Bildung von Forde-
rungen gegen die Träger des ITV.SH ist somit er-
forderlich.

Die Berechnung der Höhe der Rückstellungen 
erfolgt durch ein versicherungsmathematisches 
Gutachten, welches der ITV.SH in Auftrag gibt. 
Für das Jahr 2023 belaufen sich die kalkulierten 
Rückstellungen auf ca. 4,7 Mio. Euro. Auf Pensi-
onsrückstellungen entfallen davon 3,7 Mio. Euro, 
auf Beihilferückstellungen 1,0 Mio. Euro. Bei Ver-

pflichtungen dieser Größenordnung ist der ITV.
SH wirtschaftlich nicht in der Lage diese alleine zu 
tragen.

Welche Folgen hat das für die Träger des ITV.SH?

Die Träger des ITV.SH müssen, ebenso wie der ITV.
SH selbst, ihre jeweiligen Anteile in ihren Haus-
halten berücksichtigen. Dies bedeutet konkret, 
die Anteile an den Pensions- und Beihilferückstel-
lungen auszuweisen und jährlich fortzuschreiben 
sind. Eine Zahlungsverpflichtung kann u. a. dann 
entstehen, wenn eines der folgenden Szenarien 
eintritt:

1. Der ITV.SH ist wirtschaftlich nicht in der Lage, 
seine Umlagezahlungen an die VAK SH oder die 
Prämien an die Versicherung zu leisten, oder

2. die Anstalt wird aufgelöst.

Wie erfolgt die Aufteilung und Darstellung der 
Anteile?

Auf Basis des versicherungsmathematischen Gut-
achtens erstellt der ITV.SH gem. §4 Errichtungsge-
setz und §3 der Satzung des ITV.SH einmal im Jahr 
eine Übersicht mit allen Mitgliedern der Verbän-
de. Zum Jahresende wird die Gesamtsumme der 
Pensions- und Beihilferückstellungen zu gleichen 
Teilen auf die drei Verbände verteilt und jeweils 
1/3 der Gesamtrückstellungen auf die Anzahl der 
Mitglieder je Verband umgelegt. Daraus ergibt 
sich der jeweilige Anteil je Träger am Gesamtvolu-
men der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Verband Verbandsanteil

SH Landkreistag ca. 1,563 Mio. Euro

Städteverband SH ca. 1,566 Mio. Euro

SH Gemeindetag ca. 1,566 Mio. Euro

Gesamt

(31.12.2023)
ca. 4.690 Mio. Euro

Der jeweilige Verbandsanteil wird auf die An-
zahl an Mitgliedern zu gleichen Teilen verteilt.

Davon abweichend wird der gesamte Ver-
bandsanteil der Mitglieder des SHGT über den 
Verband abgebildet.

Ausführlich haben wir zu diesem Thema auch 
auf der Trägerversammlung berichtet.

Aus dem ITV.SH
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Der ITV.SH konnte in den Jahren seit seiner 
Gründung zunächst einen starken Personalzu- 
wachs verzeichnen, der sich dann ab 2022 aber 
deutlich zurückhaltender entwickelte.

Insgesamt arbeiten derzeit 29 Mitarbeiter:in- 
nen in verschiedenen Bereichen des ITV.SH. 
Die Personalverteilung hat einen deutlichen 
Schwerpunkt in der Verwaltungsdigitalisierung.

Team des ITV.SH wächst (leicht) in 2024

PERSONAL

Zwei Drittel der Mitarbeitenden arbeiten an 
OZG- oder anderen Digitalisierungsprojekten. 
Das letzte Drittel verteilt sich auf die Bereiche 
Geschäftsführung, Verwaltung mit Finanzen 
und Personal, Digitale Bildung und Digitales Ar- 
chiv sowie die Stabsstellen Kommunikation und 
Recht sowie schließlich den Datenschutz.

2019

11
10

16

25
27

29

2020 2021 2022 2023 2024

1

3

4

2

34 %

66 %

3

13

3EA.SH

Digitale Bildung

Digitals Archiv

Finanzen & Verwaltung

Recht
Datenschutz

Kommunikation

Geschäftsführung
Assistenz

Geschäftsführung
Administration
EA.SH

Kommunale
Digitalisierung

OZG und Digitalisierungsprojekte

Personalentwicklung von 2019 bis 2024

Personalverteilung nach Aufgabengebiet

Aus dem ITV.SH
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Die Finanzierung des ITV.SH erfolgt in Form 
einer Globalzuweisung auf Grundlage der Ko-
operationsvereinbarung mit dem Land Schles-
wig-Holstein. 

Die landesseitig und kommunal bereitgestell-
ten Finanzmittel mit einem Gesamtvolumen von 
ca. 3,5 Mio. Euro bilden das Fundament und 
sichern nachhaltig die wirtschaftliche Stabilität 
der Anstalt. 

Der ITV.SH agiert seit Gründung in dem ihm zur 
Verfügung stehenden, wirtschaftlich Rahmen. 

Wirtschaftlichkeit auch weiterhin gesichert
Begründet durch den Aufbau der Anstalt in den 
ersten Jahren nach Gründung und den im Ver-
gleich zu heute geringeren Kostenstrukturen, 
bieten sich auch wirtschaftlich Chancen, die 
kommunale Digitalisierung auch über 2024 hi-
naus aktiv zu gestalten. 

Damit verbunden prognostiziert die mittelfris-
tige Finanzplanung trotz bestehender Heraus-
forderungen eine positive Entwicklung für die 
Anstalt in den kommenden Jahren.

FINANZEN
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2024 2025 2026

4.783

-3.966 -3.781 -3.608

4.607 4.767

871 826 1.159

Geplatne Einnahmen Geplanter Überschuss (Übertrag)Geplatne Ausgaben

Mittelfristige Finanzplanung

Aus dem ITV.SH
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Neuer Webauftritt: GoLive in 2025
Im Bereich der Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit des ITV.SH lag der Fokus 2024 vor 
allem auf dem Relaunch der Website. 

Ende des Jahres konnte die technische Umset-
zung abgeschlossen und mit der inhaltlichen 
Ausgestaltung begonnen werden.

Anfang Mai 2025 ist der GoLive der Seite er-
folgt. Neben der deutlich gesteigerten Nutzer-
freundlichkeit und Barrierearmut, wird die neue 
Website mit zahlreichen neuen Features einen 
deutlichen Mehrwert für die Kommunalverwal-
tungen bieten. Einige dieser Features sind z.B.:

• Eine ansprechende und klare Struktur mit in-
tuitiver Navigaton 

• Ein umfangreicher Newsbereich mit aktuellen 
Informationen aus den Projekten, zu neuen 
Entwicklungen, gesetzlichen Änderungen und 
vielem mehr.

• Ein Veranstaltungskalender wird alle kommu-
nalen, landes- und bundesweiten Veranstal-

tungen im Bereich Verwaltungsdigitalisierung 
zentral bereitstellen.

• Eine Infothek wird Tutorials, Leitfäden, Check- 
listen und andere Materialien zu den jeweili-
gen Projekten zur Verfügung stellen. Damit 
soll vor allem die zeit- und ortsunabhängige 
Vermittlung von wichtigen Informationen ge-
sichert werden.

• Steckbriefe zu den aktuellen Fokusleistungen

Berit Schütte
Kommunikation und Marketing

berit.schuette@itvsh.de

+49 (0) 151 18093994

Ihre Ansprechperson
(Website, Vernetzungsplattform und 
Veranstaltungen)

Vernetzungsplattform weiterhin beliebt in 
der Community

Die Vernetzungsplattform ermöglicht es Kom- 
munen sich untereinander in Projekten und 
thematischen Gruppen zu organisieren, Er-
fah- rungen und Daten auszutauschen und in-
ter- kommunal zusammenzuarbeiten. Für 2024 
konnten 849 neue Registrierungen verbucht 
werden. Insgesamt sind gut 3.500 aktive Nut-
zer:innen auf der Plattform registriert – Tendenz 

steigend.

2020 2021 2022 2023 2024

613

1143

720

604

849

Aus dem ITV.SH

https://netzwerk.itvsh.de
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Das ITV.SH Forum wurde 2024 zum zweiten Mal 
durchgeführt. Im Jahr 2022 hatte der ITV.SH im 
Rahmen der Digitalen Woche Kiel ein recht gro-
ßes Veranstaltungsprogramm beigesteuert. Die 
anschließende Evaluation dieser Veranstaltung 
machte allerdings deutlich, dass mit der Teil-
nahme an Fremdformaten die eigentliche Ziel-
gruppe des ITV.SH nur unzureichend erreicht 
wird und die Vorträge wichtige Themen nur 
oberfl ächlich behandeln können.

Mit dem Forum bieten wir nun den kommuna-
len Digitalisierungsmanager:innen ein Format, 
in dem in Vorträgen, Podiumsdiskussionen, 
Workshops und Best Practices aktuelle Themen 
vorgestellt, diskutiert und erarbeitet werden.

ITV.SH Forum: Format überzeugt

ITV.SH VOR ORT

Die zweitägige Veranstaltung fand am 28. und

29. Mai 2024, im Holstenhallen Congress Cen-
trum in Neumünster statt. Das Programm be-
inhaltete Themen wie Ende-zu-Ende-Digita-
lisierung, Di- gitalisierung der Zukunft und 
Künstliche Intelli- genz sowie Digitale Archivie-
rung und Schuldi- gitalisierung.

Außerdem präsentierten verschiedene Ausstel- 
ler ihre Produkte, Lösungen und Services bei 
einer Ausstellermesse.

Das ITV.SH Forum ist die Leistungsschau des 
ITV. SH, die auch in 2025 wieder stattfi nden wird. 
Thematische Schwerpunkte werden dann die 
neuesten Entwicklungen bei der Verwaltungs- 
digitalisierung sein, der Einsatz von KI sowie IT- 
Sicherheit.

Teilnehmer:innenzahlen bei der DiWo 2022 sowie beim ITV.SH Forum 2023 und 2024

Aus dem ITV.SH
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AUSBLICK
   2025

Der ITV.SH stellt sich 
neu auf
In diesem Teil des Jahresberichts geben wir 
Ihnen einen Ausblick auf die neue Aufstellung 
des ITV.SH, zukünftige Schwerpunkte und Stra-
tegien der Verwaltungsdigitalisierung in Schles-
wig-Holstein. 

Seit Oktober 2024 führt Matthi Bolte-Richter die 
Geschäfte des ITV.SH und löste damit Dr. Phil-
ipp Willer ab. Der Wechsel in der Geschäftsfüh-
rung geht einher mit einigen Veränderungen in 
der Aufbauorganisation der Anstalt und neuen 
strategischen Akzenten. Dabei stehen Verläss-
lichkeit, Transparenz und Kommunikation im 
Mittelpunkt der Ausrichtung. 

Die neue Fokussierung geht mit einer im Früh-
jahr 2025 erarbeiteten Strategie der Anstalt bis 
2030 einher. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts 
sollen die Kommunen Schleswig-Holsteins eine 
bundesweite Vorreiterrolle in der Digitalisie-
rung einnehmen. Dafür bekommen sie Unter-
stützung durch den ITV.SH – bei den aktuellen 
Herausforderungen wie der OZG-Umsetzung 
oder der Registermodernisierung aber auch bei 
Themen, die heute noch in der Zukunft liegen. 

Dabei wirkt der ITV.SH als Kompetenzzentrum 
der kommunalen Digitalisierung vor allem be-
ratend und unterstützend. Wir verstehen uns als 
Treiber und Gestalter der Digitalisierung, die wir 
mit Zuversicht und Zukunftsmut voranbringen 
wollen. Dabei sehen wir uns den Kommunen 
als unseren Trägern verpflichtet. Wir wollen sie 
in Zukunft noch stärker in die gemeinsame Ent-
wicklung der kommunalen Digitalisierung ein-
beziehen. Für den Dialog haben wir zahlreiche 
neue Angebote und Formate in der Entwicklung 
und freuen uns auf die Impulse aus der kommu-
nalen Familie.
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Die digitale Transformation ist längst kein Zu-
kunftsthema mehr – sie ist Teil unseres kommu-
nalen Alltags. Ob im Bürgerbüro, im Bauamt 
oder in der Sozialverwaltung: Überall sind digi-
tale Lösungen gefragt, um den steigenden An-
forderungen gerecht zu werden – sowohl den 
Erwartungen der Bürger:innen als auch den in-
neren Herausforderungen der Verwaltung, allen 
voran der demographischen Entwicklung. Und 
doch wissen wir alle aus der Praxis, wie komplex 
der digitale Wandel ist, wie viele Fragen, Schnitt-
stellen, Abhängigkeiten und Entscheidungen 
dahinterstecken.

Als ITV.SH stehen wir an der Seite der Kommu-
nen in Schleswig-Holstein. Mit unserer neuen 
Strategie „Eine digitale kommunale Verwaltung 
für alle“ haben wir nun den Rahmen geschaffen, 
um diesen Wandel gemeinsam zu gestalten – 
verlässlich, wirkungsorientiert und mit einem 
klaren Blick auf die Herausforderungen vor Ort.

Digitalisierung mit Sinn und Wirkung

Wenn Bürger:innen Erfahrungen mit dem Staat 
machen, dann geschieht dies in der Regel mit 
Kommunalverwaltungen. Von dieser Erfahrung 
hängt das Vertrauen der Bevölkerung in unser 
Gemeinwesen mit ab. Mit der Digitalisierung 
der Verwaltung verbessern wir das Angebot 
und die Erfahrung – und leisten so einen gesell-
schaftlichen Mehrwert. Denn eine digitale Ver-
waltung ist die beste Visitenkarte des demokra-
tischen Rechtsstaates. 

Was heißt es, die Digitalisierung der kommu-
nalen Verwaltung wirklich gut zu gestalten? Für 
uns bedeutet es vor allem eines: Orientierung 
zu bieten. Denn der Druck, digitaler zu werden, 
ist groß – gleichzeitig fehlen oft Kapazitäten, 
Know-how oder einfach der richtige Ansatz-
punkt. Genau hier setzen wir an.

Verwaltung als Visitenkarte des Rechtsstaats  
– der ITV.SH bis 2030 

Unsere Strategie verfolgt vier zentrale Ziele:

1. Wir unterstützen Kommunen beim Entwickeln 
ihrer Digitalstrategien und in der operativen 
Umsetzung des OZG und den damit verbunde-
nen Aufgaben.

2. Wir stärken die digitale Daseinsvorsorge als 
kommunale Kernaufgabe.

3. Wir standardisieren und konsolidieren die IT-
Landschaft – für mehr Effizienz und Zukunftssi-
cherheit.

4. Wir entwickeln den ITV.SH selbst weiter – als 
leistungsfähiges Kompetenzzentrum der kom-
munalen Digitalisierung.

Diese Ziele sind mehr als ein Plan auf dem Pa-
pier. Sie sind eine Einladung an alle Kommu-
nen, sich gemeinsam mit uns auf den Weg zu 
machen. Dabei setzen wir auf echte Zusammen-
arbeit – auf Beratung, Beteiligung und die Über-
zeugung, dass nachhaltige Digitalisierung nur 
gelingt, wenn sie von der Praxis ausgeht.

Matthi Bolte-Richter gibt einen Ausblick auf die strategische Ausrichtung und die Ziele des 
ITV.SH bis zum Jahr 2030. 
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Verwaltungsdigitalisierung über das OZG hinaus 

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
bleibt für die kommunale Familie auch in den 
kommenden Jahren eine Daueraufgabe und in 
ihrer ganzen Vielfältigkeit auch die Hauptauf-
gabe des ITV.SH – von Onlinediensten bis di-
gitalen Komponenten. Hinter jedem digitalen 
Antrag steckt weit mehr als ein Webformular: 
Prozesse müssen vollständig digital gedacht, 
Daten sicher und interoperabel zwischen Regis-
tern austauschbar gemacht und nutzerfreund-
lich bereitgestellt werden. Zugleich muss der 
Digitalisierungsaufwand für die Kommunen 
beherrschbar sein. Als ITV.SH wollen wir es den 
Kommunen deshalb so leicht wie möglich ma-
chen und Komplexität reduzieren. Deshalb stel-
len wir Onlinedienste rechtssicher und komfor-
tabel über den OZG-Shop zur Verfügung und 
schaffen Transparenz und Planungssicherheit 
im Rollout-Prozess. 

Parallel gestalten wir die Registermodernisie-
rung: Denn nur mit medienbruchfreien, ver-
knüpfbaren Datenflüssen kann echte Digitali-
sierung gelingen. In all dem steht die Frage der 
digitalen Souveränität stets im Zentrum. Offene 
Standards, gemeinsame Plattformen und eine 
datenschutzkonforme, effiziente Infrastruktur 
sind für uns keine Floskeln, sondern tägliche 
Leitplanken. Der ITV.SH wird sich auch in den 
kommenden Jahren als konstruktiver Taktgeber 
einbringen, um nicht nur Gesetze umzusetzen, 
sondern die Idee einer zukunftsfähigen, vertrau-
enswürdigen Verwaltung mit Leben zu füllen 

– nah an den Menschen, orientiert an ihren Be-
dürfnissen.

Neue Strategien für neue Wege

Viel zu oft war die Verwaltungsdigitalisierung in 
den vergangenen Jahrzehnten kein gerichteter 
strategischer Prozess, sondern sie ergab sich 

– durch geänderte Vorgaben oder auch durch 
Marktentwicklungen und das Verkaufstalent von 
Fachverfahrensherstellern. Die digitale Transfor-
mation kann jedoch nur gelingen, wenn wir sie 
strategisch angehen. Dafür wird der ITV.SH bis 
Ende 2026 gemeinsam mit dem Land eine lan-
desweite Strategie der kommunalen Digitalisie-
rung entwickeln. 

Ein Ergebnis der Strategie sollen konkrete 
Handreichungen für die strategische Entwick-
lung der kommunalen Digitalisierung vor Ort 
sein. Damit geben wir allen Kommunen – vom 
Amt bis zur großen Stadt – ein Werkzeug an die 
Hand, mit dem sie den Stand ihrer Digitalisie-
rung einschätzen, Ziele formulieren und kon-
krete Maßnahmen ableiten können. Ob es um 
bessere OnlindDienste, interne Prozesse oder 
digitale Teilhabe geht: dieses Bottom-up-Top-
down erarbeitete System liefert nicht nur Orien-
tierung, sondern auch konkrete Unterstützung 
bei der Umsetzung. Dabei beziehen wir selbst-
verständlich die kommunalen Erfahrungen ein 
und begleiten gezielt die Erprobung innovativer 
Lösungen, damit diese Erfahrungen dann allen 
zugutekommen. 

Digitale Daseinsvorsorge: Förderung und Ver-
netzung

Die digitale Verwaltung ist eine – wenn auch 
zweifelsfrei lohnende – Pflicht in der heutigen 
Zeit. Als ITV.SH stellen wir uns aber auch für die 
zukünftigen Herausforderungen auf. Wir infor-
mieren unsere Träger zeitnah und anwendungs-
orientiert über die technologischen, rechtlichen 
und politischen Trends und ihre Auswirkungen 
auf die kommunale Digitalisierung. Und wir 
unterstützen bei der digitalen Daseinsvorsorge 

– also all den Leistungen, die für Bürger:innen  
essenziell sind. 

Wir glauben: Digitalisierung ist kein Selbst-
zweck. Sie muss den Menschen vor Ort etwas 
bringen – und dabei helfen, den kommunalen 
Auftrag besser zu erfüllen. Schwerpunkte in den 
nächsten Jahren sind etwa die Bereiche Bauen 
und Planen, digitale Unterstützung beim Bevöl-
kerungsschutz und die Digitalisierung des Aus-
länderwesens. Unser Unterstützungsangebot bei 
der digitalen Bildung setzen wir in einer zukunfts-
fähigen Form der Schulträgerberatung fort. 

Standardisierung als Schlüssel

Wer Verwaltung wirklich digitalisieren will, 
braucht Klarheit und Struktur. Deshalb machen 
wir Standardisierung zu einem zentralen Hebel 
der nächsten Jahre. Unser Ziel: Die IT-Landschaft 
in Schleswig-Holstein konsolidieren – ohne dabei 
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die kommunale Vielfalt aus dem Blick zu verlie-
ren. Um die positiven Effekte der Digitalisierung 
besser nutzen zu können, bedarf es einer stär-
keren Vereinheitlichung der genutzten Systeme. 
Dafür bauen wir unter anderem ein Fachverfah-
renskatastersystem auf, schaffen transparente 
Entscheidungsgrundlagen und sorgen dafür, 
dass neue Lösungen überall gut integrierbar 
sind. Denn Standardisierung heißt für uns: we-
niger Speziallösungen, mehr Zukunftsfähigkeit 

– und in den Trägerkommunen mehr Zeit für das 
Wesentliche.

Der ITV.SH als lernende Organisation

Diese vielfältigen Aufgaben sind ehrgeizig – und 
sie stellen auch uns als ITV.SH vor neue Heraus-
forderungen. Deshalb ist unsere vierte strategi-
sche Säule die Weiterentwicklung der eigenen 
Organisation. Wir wachsen, professionalisieren 
unsere Steuerung und machen unsere Wirkung 
messbar. Ein Beispiel: Mit unserer neuen Jahres-
planung und der Kosten-Leistungs-Rechnung 
schaffen wir mehr Transparenz und Effizienz. Mit 
Workshops, Befragungen und einem neuen ITV.
SH-Forum fördern wir den Austausch mit Kom-

munen, dem Land und weiteren Partnern. Wir 
machen unsere Arbeit transparent und für un-
sere Kommunen verlässlich. Wir entwickeln uns 
mit – und wir lernen mit jeder Kommune, mit je-
dem Projekt, mit jedem Feedback.

Ausblick: Mehr gemeinsam, mehr Wirkung

Die nächsten Jahre werden entscheidend sein. 
Nicht nur, weil sich die Anforderungen weiter 
verändern – sondern weil wir jetzt die Chance 
haben, die Grundlagen für eine zukunftsfähige, 
digitale Verwaltung zu legen.

Unsere Strategie ist dabei kein starres Konstrukt, 
sondern ein lernendes System: Sie wird jährlich 
überprüft, weitergedacht und gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitenden und Partnerkommunen 
reflektiert. Das ist unser Verständnis von moder-
ner Steuerung – und von einer gemeinsamen 
Verantwortung für die digitale Zukunft unserer 
Städte, Ämter und Gemeinden.

Wir laden alle kommunalen Akteur:innen ein, 
diesen Weg mit uns zu gehen. Mit Mut, mit Neu-
gier – und mit dem festen Willen, gemeinsam 
etwas zu bewegen.
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Der ITV.SH hat während seines Re-Organisa- 
tionsprozesses, der in der zweiten Hälfte des 
Jahres stattgefunden hatte, seine Tätigkeiten 
anhand eines Wertstroms analysiert. Diese Ana- 
lyse sollte dabei helfen, die Tätigkeiten des ITV. 
SH zu bündeln, zu priorisieren, Leerstellen zu 
identifizieren und diese Erkenntnisse zu struktu- 
rieren. Im Wesentlichen konnten dabei folgen- 
de Handlungsfelder festgelegt werden:

• Lösungen bereitstellen

• Beratung

• Informationen bereitstellen

• Support

• Vernetzung

In der Überführung der Handlungsfelder in eine 
Organisationsstruktur ergab sich dabei das fol- 
gende Zielbild:

Bereits in der Vergangenheit hatten sich die 
flachen Hierarchien des ITV.SH bewährt. Daran 
wird auch zukünftig festgehalten. Neben der 
Geschäftsführung, mit der Stabsstelle Kommu- 
nikation und dem Datenschutzbeauftragten, 
werden die Handlungsfelder in zwei Abteilun- 
gen gegliedert.

Abteilung 1: Zentrale Dienste, Recht & Beratung

Die Abteilung wird wie bisher die Verwaltungs- 
aufgaben übernehmen, darüber hinaus aber 
noch die Bereiche Recht und Beratung inne 
haben. Die Beratung ist hierbei ein neu aufzu- 
bauendes und neu zu konzipierendes Hand- 
lungsfeld. Konkret sollen hier zu Trends, Regis- 
termodernisierung, Schuldigitalisierung und 
IT-Sicherheit Beratungsangebote geschaffen 
werden.

Abteilung 2: Verwaltungsdigitalisierung

Die Abteilung wird sich in drei große Hand- 
lungsfelder aufteilen.

Digitale Verwaltung: Hier subsumieren sich die 
Digitalisierungsprojekte zu den Onlinediensten 
sowie zu den Basiskomponenten. Ein klarer Fo- 
kus wird zukünftig auf den EfA-Onlinediensten 
liegen, mit klarer Priorisierung der 16 Fokusleis- 
tungen des Bundes. Bei den Basiskomponen- 
ten werden weiterhin die Nutzervertretung von 
Bürgerportal und OZG-Cloud übernommen. Als 
weiterer Basisdienst soll in 2025 MODUL-F eta- 
bliert werden. Neu hinzukommen wird außer- 
dem die technische Unterstützung in der Regis- 
termodernisierung.

Ein komplett neues Handlungsfeld wird im Sup- 
port liegen. Hier ist ein First- and Second-Level 
Support angedacht, der initial aufgebaut und 
konzipiert werden wird. Darin wird sich auch die 
Tätigkeit des Einheitlichen Ansprechpartners 
einfügen. Als letztes Handlungsfeld wird die 
Digitale Archivierung die Abteilung komplettie- 
ren.

Die Digitale Archivierung wird dabei allerdings 
eigenständig von der bereits voll etablierten 
KOSDA übernommen werden. Thematisch wird 
diese stärker in die jeweiligen Projekte mit ein- 
gebunden werden, um frühzeitig die Aspekte 
der digitalen Archivierung zu berücksichtigen. 
Um diese Zusammenarbeit zukünftig noch effizi- 
enter zu gestalten, wird der Arbeitsort der KOS- 
DA von Schleswig nach Kiel verlegt werden, so- 
dass ab Mitte 2025 alle Einheiten des ITV.SH an 
einem Ort in der Deliusstraße anzutreffen sind.

ReORGANISATION

Der ITV.SH strukturiert sich neu
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Neuer Geschäftsverteilungsplan

Ausblick 2025

Geschäftsführung

Abteilung I: Zentrale Dienste, Recht & Beratung

Stabsstelle KommunikationBehördlicher Datenschutzbeauftragter

Recht

Zentrale Dienste

Beratung

Digitale Verwaltung

Einheitlicher Ansprechpartner

Kommunale Servicestelle Digitale Archivierung

Abteilung II: Verwaltungsdigitalisierung

Geschäftsführer
Matthi Bolte-Richter

Berit Schütte

Abteilungsleiter
Bastian Krussek

Abteiltungsleiter
Tobias Allendorf

(EfA-)Onlinedienste 
& MODUL-F

Maximilian Prösch

Bürgerportal
Kathleen Gerlach

OZG-Cloud
Julian Schlender

OZG-Shop
Inken Johannsen

(EfA-)Onlinedienste
Oliver Maas

(EfA-)Onlinedienste
Sophie Surmann

(EfA-)Onlinedienste 
& Bauen

David Nachtigall

Organisation & Verwaltung
Sigrid Brenner

Justiziarin & Informationssicherheitsbeauftragte
Heike Ghiladi

Registermodernisierung
Maditha Kröger

Strategie & Innovation
Moritz Stamer

Informationssicherheit & 
Datenschutz
Frank Weidemann

Assistenz
Tanja Stobäus

Birte TimmermannFrank Weidemann

Assistenz
Kristin Groth

Leitung KOSDA
Susanne Meinicke

Wirtschaftsinformatiker
Hauke Symnick

Archivar:in
N.N.

ZuFiSH & PMO
Wiebke Intemann

(EfA-)Onlinedienste
N.N.

(EfA-)Onlinedienste
Jan Dammann

Schulträgerberatung
N.N.

Tanja Stobäus

Organisation & Verwaltung
N.N.
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